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Aktivseite Jahresbilanz zum 31. Dezember 2024
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
1. Barreserve

a) Kassenbestand 9.665.983,19 8.506
b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 130.564,24 12.663

9.796.547,43 21.169
2. Schuldtitel öffentlicher Stellen und Wechsel, die zur Refinanzierung

bei der Deutschen Bundesbank zugelassen sind
a) Schatzwechsel und unverzinsliche  Schatzanweisungen

sowie ähnliche Schuldtitel öffentlicher Stellen 0,00 0
b) Wechsel 0,00 0

0,00 0
3. Forderungen an Kreditinstitute

a) täglich fällig 212.876.580,90 168.431
b) andere Forderungen 1.053.356,83 5.495

213.929.937,73 173.926
4. Forderungen an Kunden 1.564.293.915,61 1.538.275

darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 723.230.006,90 EUR ( 752.157 )
Kommunalkredite 117.862.041,75 EUR ( 134.463 )

5. Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere
a) Geldmarktpapiere

aa) von öffentlichen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

ab) von anderen Emittenten 0,00 0
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 0,00 EUR ( 0 )

0,00 0
b) Anleihen und Schuldverschreibungen

ba) von öffentlichen Emittenten 10.049.977,78 24.963
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 10.049.977,78 EUR ( 24.963 )

bb) von anderen Emittenten 198.661.860,66 139.275
darunter:
beleihbar bei der Deutschen
Bundesbank 67.644.925,26 EUR ( 126.609 )

208.711.838,44 164.238
c) eigene Schuldverschreibungen 0,00 0

Nennbetrag 0,00 EUR ( 0 )
208.711.838,44 164.238

6. Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 29.753.590,37 32.077
6a. Handelsbestand 0,00 0
7. Beteiligungen 12.986.296,06 12.529

darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 702.821,58 EUR ( 600 )
an Wertpapierinstituten 76.000,00 EUR ( 76 )

8. Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0
darunter:
an Kreditinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Finanzdienst-
leistungsinstituten 0,00 EUR ( 0 )
an Wertpapierinstituten 0,00 EUR ( 0 )

9. Treuhandvermögen 3.499.204,24 3.478
darunter:
Treuhandkredite 3.499.204,24 EUR ( 3.478 )

10. Ausgleichsforderungen gegen die öffentliche Hand einschließlich
Schuldverschreibungen aus deren Umtausch 0,00 0

11. Immaterielle Anlagewerte
a) Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte

und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0
b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 7.381,00 21

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0
d) geleistete Anzahlungen 0,00 0

7.381,00 21
12. Sachanlagen 8.681.136,32 9.143
13. Sonstige Vermögensgegenstände 13.457.936,71 10.233
14. Rechnungsabgrenzungsposten 300.430,67 286

Summe der Aktiva 2.065.418.214,58 1.965.374



Passivseite
31.12.2023

EUR EUR EUR TEUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) täglich fällig 1.899.450,01 1.826
b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 497.069.535,35 446.971

498.968.985,36 448.797
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

a) Spareinlagen
aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von drei Monaten 206.022.366,17 245.949
ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist

von mehr als drei Monaten 77.092.430,43 70.146
283.114.796,60 316.095

b) andere Verbindlichkeiten
ba) täglich fällig 754.619.156,16 725.844
bb) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 307.690.305,03 262.897

1.062.309.461,19 988.741
1.345.424.257,79 1.304.835

3. Verbriefte Verbindlichkeiten
a) begebene Schuldverschreibungen 0,00 0
b) andere verbriefte Verbindlichkeiten 0,00 0

0,00 0
3a. Handelsbestand 0,00 0
4. Treuhandverbindlichkeiten 3.499.204,24 3.478

darunter:
Treuhandkredite 3.499.204,24 EUR ( 3.478 )

5. Sonstige Verbindlichkeiten 1.195.441,62 1.017
6. Rechnungsabgrenzungsposten 90.454,03 117
7. Rückstellungen

a) Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 9.876.834,00 8.798
b) Steuerrückstellungen 988.360,00 640
c) andere Rückstellungen 8.411.507,92 8.826

19.276.701,92 18.264
8. (weggefallen)
9. Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00 0

10. Genussrechtskapital 0,00 0
11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 95.200.000,00 88.100
12. Eigenkapital

a) gezeichnetes Kapital 0,00 0
b) Kapitalrücklage 0,00 0
c) Gewinnrücklagen

ca) Sicherheitsrücklage 100.765.664,89 99.796
100.765.664,89 99.796

d) Bilanzgewinn 997.504,73 970
101.763.169,62 100.766

Summe der Passiva 2.065.418.214,58 1.965.374

1. Eventualverbindlichkeiten
a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen abgerechneten Wechseln 0,00 0
b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 75.870.926,00 45.288
c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00 0

75.870.926,00 45.288
2. Andere Verpflichtungen

a) Rücknahmeverpflichtungen aus unechten Pensionsgeschäften 0,00 0
b) Platzierungs- und Übernahmeverpflichtungen 0,00 0
c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 158.132.924,44 183.362

158.132.924,44 183.362



Gewinn- und Verlustrechnung 1.1.-31.12.2023

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024 EUR EUR EUR TEUR
1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 51.572.620,61 44.092
darunter:
aus der Abzinsung von Rückstellungen 73.347,08 EUR ( 67 )

b) festverzinslichen Wertpapieren
und Schuldbuchforderungen 4.025.713,98 2.523

55.598.334,59 46.615
2. Zinsaufwendungen 25.559.548,13 18.146

darunter:
abgesetzte positive Zinsen 5.609,56 EUR ( 10 )
aus der Aufzinsung von Rückstellungen 207.991,71 EUR ( 186 )

30.038.786,46 28.468
3. Laufende Erträge aus

a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren 754.903,30 868
b) Beteiligungen 1.013.322,61 953
c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 0,00 0

1.768.225,91 1.821
4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab-

führungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0
5. Provisionserträge 13.702.737,58 12.483
6. Provisionsaufwendungen 1.578.831,00 1.231

12.123.906,58 11.252
7. Nettoertrag oder Nettoaufwand des Handelsbestands 0,00 0
8. Sonstige betriebliche Erträge 1.615.112,12 1.519

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 1.095,20 EUR ( 2 )

9. (weggefallen)
45.546.031,07 43.060

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter 16.259.177,47 15.040
ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen

für Altersversorgung und für Unterstützung 5.803.152,73 4.728
darunter:
für Altersversorgung 2.636.052,50 EUR ( 1.828 )

22.062.330,20 19.767
b) andere Verwaltungsaufwendungen 9.716.403,99 9.502

31.778.734,19 29.269
11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 960.501,92 990
12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 742.642,96 843

darunter:
aus der Fremdwährungsumrechnung 1.589,09 EUR ( 3 )

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie
Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 2.068.391,47 275

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung
von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

2.068.391,47 275
15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf

Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen
und wie Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 0

16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 184.925,09 0

184.925,09 0
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 0,00 0
18. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 7.100.000,00 7.100
19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 3.080.685,62 4.583
20. Außerordentliche Erträge 0,00 0
21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0
22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 0
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.981.697,81 3.528
24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 12 ausgewiesen 101.483,08 85

2.083.180,89 3.613
25. Jahresüberschuss 997.504,73 970
26. Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr 0,00 0
27. Bilanzgewinn 997.504,73 970



 

 

ANHANG 

A. ALLGEMEINE ANGABEN 

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 wurde nach den für Kreditinstitute 
geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und der Verordnung über die 
Rechnungslegung der Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und 
Wertpapierinstitute (RechKredV) aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- 
und Verlustrechnung richtet sich nach den vorgeschriebenen Formblättern.  
 
Bei der Fristengliederung nach den Vorschriften der §§ 8 und 9 RechKredV blieben 
anteilige Zinsen unberücksichtigt (§ 11 Satz 3 RechKredV). 

Abweichend vom Vorjahr wurden in die Angabe der auf der Passivseite unter dem 
Bilanzstrich ausgewiesenen unwiderruflichen Kreditzusagen (Posten 2c) auch 
unbefristete Kreditlinien, die unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwei Monaten 
kündbar sind, in Höhe von 379 Tsd. Euro (Vorjahr 449 Tsd. Euro) einbezogen. 

 

B. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN 

Forderungen an Kunden und Kreditinstitute haben wir zum Nennwert bilanziert. Die 
Unterschiedsbeträge zwischen Nennwert und Auszahlungsbetrag wurden aufgrund ihres 
Zinscharakters in die Rechnungsabgrenzungsposten aufgenommen und planmäßig über 
die Laufzeit der Geschäfte bzw. deren Festzinsbindungsdauer, bei Darlehen ohne 
Zinsfestschreibung jedoch längstens auf die Dauer von fünf Jahren verteilt. 
Eingetretenen bzw. am Abschlussstichtag vorhersehbaren Risiken aus Forderungen wurde 
durch die Bildung von Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen. Der Umfang der 
Risikovorsorge ist abhängig von der Fähigkeit der Kreditnehmer, vereinbarte 
Kapitalrückzahlungen und Zinsen zu leisten sowie von dem Wert vorhandener 
Sicherheiten. Die Schätzungsunsicherheiten und Ermessensspielräume haben wir im 
Sinne der kaufmännischen Vorsicht berücksichtigt bzw. ausgeübt. 
Außerdem haben wir auf Grundlage der zur internen Risikosteuerung verwendeten 
Methoden Pauschalwertberichtigungen für vorhersehbare, jedoch noch nicht individuell 
konkretisierte Ausfallrisiken für Forderungen an Kunden sowie Eventualverbindlichkeiten 
und andere Verpflichtungen gebildet. Die Ermittlung der Pauschalwertberichtigungen 
erfolgte gemäß den Vorgaben des IDW RS BFA 7 in Höhe des 12-Monats Expected Loss 
nach dem sog. Bewertungsvereinfachungsverfahren. Dabei haben wir mit der in der 
internen Risikosteuerung eingesetzten Anwendung CreditPortfolioView für das 
vorgenannte Kreditportfolio den erwarteten Verlust für einen 12-Monatszeitraum ohne 
Anrechnung einer Bonitätsprämie berechnet. Grundlage dieser Berechnung waren 
insbesondere die mit unseren Ratingverfahren ermittelten Ausfallwahrscheinlichkeiten 
der Kreditnehmer für einen 12-Monatszeitraum und die im Rahmen der Kreditprozesse 
bewerteten Sicherheiten. Kreditnehmer, die im Rahmen der internen Risikosteuerung im 
Hinblick auf einen Ausfall als risikolos betrachtet werden, wurden auch für die 
handelsbilanzielle Betrachtung ausgeschlossen. Die im Rahmen der Berechnung der 
Pauschalwertberichtigung verwendeten Parameter spiegeln nach unserer Einschätzung 
die Risikosituation zum Abschlussstichtag ausreichend wider. 
Der Ausweis der Pauschalwertberichtigungen erfolgt als Risikovorsorge zu den 
Forderungen an Kunden (Aktivposten 4). Die für Eventualverbindlichkeiten sowie 
unwiderrufliche Kreditzusagen ermittelten Pauschalwertberichtigungen werden an den 
Unterstrichpositionen abgesetzt und als Risikovorsorge/pauschale Rückstellungen in den 
anderen Rückstellungen (Passivposten 7c) ausgewiesen. Für widerrufliche Kreditzusagen 
erfolgt der Ausweis als Risikovorsorge/pauschale Rückstellungen in den anderen 
Rückstellungen (Passivposten 7c). 
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Von einer Vereinnahmung von Zinserträgen wird - ungeachtet des Rechtsanspruches - 
dann abgesehen, wenn mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eine Realisierung 
der Zinserträge nicht zu erwarten ist. 
Zusätzlich besteht Vorsorge für die besonderen Risiken des Geschäftszweigs der 
Kreditinstitute. 

 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere der Liquiditätsreserve 
(Umlaufvermögen) sind mit ihren Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen 
Niederstwertprinzips und des Wertaufholungsgebots bilanziert.  
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, die dazu bestimmt wurden, dauernd dem 
Geschäftsbetrieb zu dienen (Anlagevermögen), wurden ebenfalls nach dem strengen 
Niederstwertprinzip bewertet. 
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere des Anlagevermögens 
wurden nur dann auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben, wenn von einer 
voraussichtlich dauernden Wertminderung auszugehen ist (gemildertes 
Niederstwertprinzip).  
Anschaffungskosten von Wertpapieren, die aus mehreren Erwerbsvorgängen resultieren, 
wurden auf Basis des Durchschnittspreises ermittelt.  
Für die Ermittlung des Bewertungskurses haben wir die festverzinslichen Wertpapiere 
daraufhin untersucht, ob zum Bilanzstichtag ein aktiver Markt vorliegt. Für die 
Abgrenzung, ob ein aktiver Markt vorliegt, haben wir die Kriterien zugrunde gelegt, die in 
§ 2 Abs. 23 WpHG für die Abgrenzung eines liquiden von einem illiquiden Markt festgelegt 
wurden. Auf Basis dieser Abgrenzungskriterien liegen für die festverzinslichen 
Wertpapiere nahezu vollständig nicht aktive Märkte vor. 
In den Fällen, in denen wir nicht von einem aktiven Markt ausgehen konnten (insgesamt 
203,0 Mio. Euro Nominalvolumen der festverzinslichen Wertpapiere), haben wir die von 
Brokern gestellten Kurse denjenigen des Kursinformationsanbieters Refinitiv, auf die 
unser bestandsführendes System Simcorp Dimension (SCD) zurückgreift und denen ein 
Discounted Cashflow-Modell unter Verwendung laufzeit- und risikoadäquater Zinssätze 
zugrunde liegt, gegenübergestellt und anhand des jeweils niedrigsten Kurses die 
Bewertung vorgenommen. 
Für Anteile an Investmentvermögen haben wir als beizulegenden Wert den 
Rücknahmepreis angesetzt. 
 
Beteiligungen wurden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem beizulegenden Wert 
bilanziert. Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag 
wurden nur bei voraussichtlich dauerhafter Wertminderung vorgenommen.  

 
Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen wurden zu 
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen 
entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer, bilanziert.  
Gebäude des Sachanlagevermögens werden linear über ihre voraussichtliche 
Nutzungsdauer abgeschrieben. Für Bauten auf fremdem Grund und Boden sowie bei 
Einbauten in gemieteten Gebäuden wird die Vertragsdauer zugrunde gelegt, wenn sie 
kürzer ist als die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.  
Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung einschließlich 
Betriebsvorrichtungen werden linear abgeschrieben. Im Jahr der Anschaffung wird die 
zeitanteilige Jahresabschreibung berechnet.  
Vermögensgegenstände von geringem Wert, deren Anschaffungskosten 250 Euro nicht 
übersteigen, wurden aus Vereinfachungsgründen sofort als Sachaufwand erfasst. Für 
geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten zwischen 250 Euro und 
1.000 Euro wird ein Sammelposten gebildet, der aufgrund der insgesamt unwesentlichen 
Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage jährlich mit einem Fünftel 
gewinnmindernd aufgelöst wird.  
 
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesene Ansprüche aus 
Rückdeckungsversicherungsverträgen wurden mit den unter Beachtung des 
Niederstwertprinzips fortgeführten Anschaffungskosten bewertet. Die fortgeführten 
Anschaffungskosten entsprechen dem Deckungskapital des Versicherungsvertrags 
zuzüglich verzinslich angesammelter Überschussanteile. 



- 3 - 
 

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Agien und Disagien 
werden in Rechnungsabgrenzungen eingestellt und zeitanteilig verteilt. 
 
Die Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen wurden nach 
versicherungsmathematischen Grundsätzen auf der Grundlage der Richttafeln 2018 G von 
Prof. Dr. Heubeck nach dem modifizierten Teilwertverfahren ermittelt. Sie wurden gemäß 
§ 253 Abs. 2 Satz 2 HGB pauschal mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten 
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre abgezinst, der sich bei 
einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Dieser Zinssatz beträgt 1,90 %. 
Für die Berechnung wurden außerdem jährliche Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2,7 % 
bzw. 3,0 % (ab 2026) sowie Rentensteigerungen von jährlich ebenfalls 2,7 % bzw. 3,0 % 
(ab 2026) unterstellt. Aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung wird für die Abzinsung der 
Pensionsrückstellungen seit 2016 ein Durchschnittszinssatz angewendet, dem ein 
zehnjähriger Betrachtungszeitraum zugrunde liegt. Der Unterschiedsbetrag nach 
§ 253 Abs. 6 Satz 3 HGB zwischen der Bewertung der Pensionsrückstellungen mit dem 
Marktzins, der sich bei einem zehnjährigen Betrachtungszeitraum und dem Marktzins, der 
sich bei einem siebenjährigen Betrachtungszeitraum ergibt, beträgt - 24 Tsd. Euro. 
Aufgrund des negativen Unterschiedsbetrags besteht keine Ausschüttungssperre. 
 
Für Beihilfeverpflichtungen gegenüber den berechtigten Mitarbeitern wurden 
Rückstellungen, die in Anlehnung an die Berechnung der Pensionsrückstellungen 
ermittelt wurden, gebildet.  
 
Die Ermittlung von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen erfolgte im 
Jahresabschluss 2024 unter Anwendung von versicherungsmathematischen Parametern. 
Bei den hierfür gebildeten Rückstellungen werden künftige Lohn- und 
Gehaltssteigerungen von 2,7 % bzw. 3,0 % (ab 2026) angenommen. Die Restlaufzeit der 
Verträge beträgt bis zu drei Jahre. Die Abzinsung erfolgt mit dem Zinssatz, der sich bei 
einer angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren im Sinne des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB 
ergibt. Die Rückstellungen für in diesem Zusammenhang bestehende finanzielle 
Aufstockungsverpflichtungen, die wirtschaftlich den Charakter von Abfindungen haben, 
wurden zu Lasten des sonstigen betrieblichen Aufwands gebildet. 
 
Für eventuelle Zinsansprüche von Kunden aus Prämiensparverträgen haben wir in 
unserem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 Rückstellungen gebildet. Dabei haben 
wir im Rahmen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung unter Berücksichtigung 
bisheriger und erwarteter Kundenreaktionen für bereits beendete Verträge die 
Wahrscheinlichkeit beurteilt, dass Ansprüche geltend gemacht werden, sowie für noch 
laufende Verträge die voraussichtlichen Belastungen aus Nachberechnungsansprüchen 
der Kunden am Ende der Vertragslaufzeit geschätzt. Bei der Bewertung dieser 
Rückstellung haben wir einen Referenzzinssatz für langfristige Spareinlagen zugrunde 
gelegt, der die vom BGH vorgegebenen Rahmenbedingungen berücksichtigt. 
 
Soweit im Übrigen Rückstellungen erforderlich waren, wurden sie in Höhe des nach 
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. 
Soweit erforderlich wurden künftige Preis- und Kostensteigerungen berücksichtigt. 
Rückstellungen mit einer Ursprungslaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer 
Restlaufzeit entsprechenden und von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten 
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst. Für diese 
(langfristigen) Rückstellungen wurde die Abzinsung im letzten Laufzeitjahr eingestellt. 
Rückstellungen mit einer Ursprungslaufzeit von einem Jahr oder weniger werden nicht 
abgezinst. Erfolge aus der Änderung des Abzinsungssatzes und der Restlaufzeit werden in 
den Posten 1 und 2 der Gewinn- und Verlustrechnung ausgewiesen. 
Aufzinsungseffekte weisen wir unter den Zinsaufwendungen aus.  
 
Nach IDW RS BFA 3 n. F. sind die zinsbezogenen Instrumente des Bankbuchs (Zinsbuch) 
einer verlustfreien Bewertung zu unterziehen. Zu diesem Zweck werden die 
zinsbezogenen Vermögensgegenstände und Schulden sowie derivative 
Finanzinstrumente, insbesondere Zins-Swaps, des Bankbuchs einem Saldierungsbereich 
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zugeordnet. Für diesen ist unter Berücksichtigung von voraussichtlich zur 
Bewirtschaftung des Bankbuchs erforderlichen Aufwendungen (Refinanzierungs-, Risiko- 
und Verwaltungskosten) zu prüfen, ob aus den noch zu erwartenden Zahlungsströmen bis 
zur vollständigen Abwicklung des Bestands ein Verlust droht. Die Sparkasse wendet die 
barwertige Berechnungsmethode an. Der Barwert ergibt sich aus den zum 
Abschlussstichtag abgezinsten Zahlungsströmen des Bankbuchs. Betrags- und 
Laufzeitinkongruenzen sind mittels fiktiver Geschäfte zu schließen. Auf der Passivseite ist 
dabei der angenommene individuelle Refinanzierungsaufschlag der Sparkasse zu 
berücksichtigen. Die künftigen für die vollständige Abwicklung des Bankbuchs benötigten 
Verwaltungskosten wurden aus statistischen Daten abgeleitet. Der ermittelte 
Verwaltungskostensatz wurde auch für den Einbezug sogenannter Overheadkosten 
berücksichtigt. Weiterhin wurden Gebühren und Provisionserträge, die direkt aus den 
Zinsprodukten resultieren, im Rahmen der verlustfreien Ermittlung des Bankbuchs 
berücksichtigt. Zum 31. Dezember 2024 ergibt sich kein Verpflichtungsüberschuss. 
 
Die quantitative Ermittlung von nicht-passivierten mittelbaren Pensionsverpflichtungen 
erfolgt nach einer auf Basis der Rechtsauffassung des Instituts der Wirtschaftsprüfer in 
Deutschland e.V. (IDW) entwickelten Methodik. Sparkassen haben ihren Arbeitnehmern 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung nach Maßgabe des „Tarifvertrags über die 
zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes - Altersvorsorge-
TV-Kommunal (ATV-K)“ zugesagt. Um den anspruchsberechtigten Mitarbeitern die 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung gemäß ATV-K zu verschaffen, ist die 
Sparkasse Mitglied in der Bayerischen Versorgungskammer, Zusatzversorgungskasse der 
bayerischen Gemeinden, München, (ZKdbG). Die ZKdbG finanziert die 
Versorgungsverpflichtungen im Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren 
(Hybridfinanzierung). Hierbei werden im Rahmen eines Abschnittdeckungsverfahrens ein 
Umlagesatz und ein Zusatzbeitrag bezogen auf die zusatzversorgungspflichtigen Entgelte 
der versicherten Beschäftigten ermittelt. Aus den Zusatzbeiträgen wird gemäß § 63 der 
ZVK-Satzung innerhalb des Vermögens der ZVK ein separater Kapitalstock aufgebaut. 
Insgesamt betrug im Geschäftsjahr 2024 der Finanzierungssatz (Umlagesatz und 
Zusatzbeitrag) 7,51 % der zusatzversorgungspflichtigen Gehälter. 
 
Der Rechtsanspruch der versorgungsberechtigten Mitarbeiter zur Erfüllung des 
Leistungsanspruchs gemäß ATV-K richtet sich gegen die ZVK, während die Verpflichtung 
der Sparkasse ausschließlich darin besteht, der ZVK im Rahmen des mit ihr begründeten 
Mitgliedschaftsverhältnisses die erforderlichen, satzungsmäßig geforderten 
Finanzierungsmittel zur Verfügung zu stellen. Die Gesamtaufwendungen für die Zusatz-
versorgung bei versorgungspflichtigen Entgelten von 14,4 Mio. Euro betrugen im 
Geschäftsjahr 2024 1,22 Mio. Euro. 
 
Nach der vom IDW in der Stellungnahme zur Rechnungslegung IDW RS HFA 30 n. F. 
vertretenen Rechtsauffassung begründet die Durchführung der betrieblichen 
Altersversorgung bei einem externen Versorgungsträger wie der ZVK handelsrechtlich 
eine mittelbare Versorgungsverpflichtung. Die ZVK hat im Auftrag der Sparkasse den nach 
Rechtsauffassung des IDW (vgl. IDW RS HFA 30 n. F.) zu ermittelnden Barwert der auf die 
Sparkasse im umlagefinanzierten Abrechnungsverband entfallenden 
Leistungsverpflichtung zum 31.12.2024 ermittelt. Unabhängig davon, dass es sich bei 
dem Kassenvermögen um Kollektivvermögen aller Mitglieder des umlagefinanzierten 
Abrechnungsverbandes handelt, ist es gemäß IDW RS HFA 30 n. F. für Zwecke der Angaben 
im Anhang nach Art. 28 Abs. 2 EGHGB anteilig in Abzug zu bringen. Auf dieser Basis beläuft 
sich der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebende Betrag auf 15,81 Mio. Euro. 
 
Der Barwert der auf die Sparkasse entfallenden Leistungsverpflichtung wurde nach dem 
Anwartschaftsbarwertverfahren unter Berücksichtigung einer gemäß Satzung der ZVK 
unterstellten jährlichen Rentensteigung von 1 % und unter Anwendung der aus den 
HEUBECK Richttafeln 2005 G abgeleiteten RTZV-P ermittelt. Als Diskontierungszinssatz 
wurde gemäß § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB i. V. m. der Rückstellungsabzinsungsverordnung der 
auf Basis der vergangenen zehn Jahre ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz von 
1,88 % verwendet, der sich bei einer pauschal angenommenen Restlaufzeit von 15 Jahren 
ergibt. Da es sich nicht um ein endgehaltbezogenes Versorgungssystem handelt, sind 
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erwartete Gehaltssteigerungen nicht zu berücksichtigen. Die Daten zum 
Versichertenbestand der Versorgungseinrichtung per 31.12.2024 liegen derzeit noch 
nicht vor, sodass auf den Versichertenbestand per 31.12.2023 abgestellt wurde. 
 
Der gemäß Art. 28 Abs. 2 EGHGB anzugebende Betrag bezieht sich auf die Einstandspflicht 
der Sparkasse gemäß § 1 Abs. 1 Satz 3 BetrAVG, bei der die Sparkasse für die Erfüllung der 
zugesagten Leistung einzustehen hat (Subsidiärhaftung), sofern die ZVK die vereinbarten 
Leistungen nicht erbringt. Hierfür liegen gemäß der Einschätzung des verantwortlichen 
Aktuars im Aktuar-Gutachten 2024 für die Sparkasse keine Anhaltspunkte vor. Vielmehr 
bestätigt der verantwortliche Aktuar der ZVK in diesem Gutachten die Angemessenheit der 
rechnungsmäßigen Annahmen zur Ermittlung des Finanzierungssatzes und bestätigt auf 
Basis des versicherungsmathematischen Äquivalenzprinzips die dauernde Erfüllbarkeit 
der Leistungsverpflichtungen der ZVK.  
 
Die Sparkasse setzt Derivate ausschließlich im Rahmen der Zinsbuchsteuerung ein. Sie 
wurden in die verlustfreie Bewertung des Bankbuchs (Zinsbuchs) einbezogen. Die 
laufenden Zinszahlungen aus Zinsswapgeschäften sowie die entsprechenden 
Zinsabgrenzungen werden je Zinsswap saldiert ausgewiesen. 
 
Strukturierte Produkte (Forward-Darlehen) werden unter Berücksichtigung der 
Stellungnahme zur Rechnungslegung des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland 
e. V. (IDW RS HFA 22) einheitlich (ohne Abspaltung der Nebenrechte) bilanziert.  
 
Die Umrechnung von Fremdwährungsposten in Euro erfolgte mit dem 
Devisenkassamittelkurs des Bilanzstichtages; die Sortenbestände wurden zu den Euro-
Verkaufskursen der Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, Frankfurt am Main und 
Erfurt, umgerechnet. 
Unsere Fremdwährungsbestände sind im Rahmen einer Währungsgesamtposition 
besonders gedeckt. Von einer besonderen Deckung gehen wir aus, wenn das 
Wechselkursänderungsrisiko durch sich betragsmäßig entsprechende Geschäfte oder 
Gruppen von Geschäften einer Währung ausgeschlossen wird. Bei den besonders 
gedeckten Geschäften handelt es sich um lfd. Konten von Kunden, die durch gegenläufige 
Geschäfte mit Kreditinstituten gedeckt sind. Die Aufwendungen und Erträge von 
besonders gedeckten Geschäften wurden je Währung saldiert und in der Gewinn- und 
Verlustrechnung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen bzw. den sonstigen 
betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. 
 
 

 
C. ERLÄUTERUNGEN ZUR JAHRESBILANZ 
 
 

 AKTIVSEITE 31.12.2024 
  Tsd. Euro 
 

3. FORDERUNGEN AN KREDITINSTITUTE 
  

In dieser Position sind enthalten: 
  
 - Forderungen an die eigene Girozentrale 2.112 
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4. FORDERUNGEN AN KUNDEN 31.12.2024 
 Tsd. Euro 
In dieser Position sind enthalten: 
 
- Forderungen an Unternehmen, mit denen ein 

    Beteiligungsverhältnis besteht 2.626 

  (Vorjahr: 2.626) 

 
Diese Position gliedert sich nach Restlaufzeiten wie folgt:  
 
- bis drei Monate 32.146 
 
- mehr als drei Monate bis ein Jahr 112.097 
 
- mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 423.210 
 
- mehr als fünf Jahre 929.142 
 
- mit unbestimmter Laufzeit 67.433 

 
 
 
5. SCHULDVERSCHREIBUNGEN UND ANDERE  
 FESTVERZINSLICHE WERTPAPIERE 

 

In der Unterposition b) - Anleihen und Schuldverschreibungen - sind enthalten: 
 
- nicht bevorrechtigte vorrangige Forderungen  
  nach § 46f Absatz 6 Satz 1 KWG 118.754 

 

 

Von den in dieser Position enthaltenen börsenfähigen Wertpapieren sind 
 
- börsennotiert 84.842 
 
- nicht börsennotiert 123.870 
 

 Im Geschäftsjahr 2024 haben wir aus geschäftspolitischen Gründen Wertpapiere des 
Anlagevermögens mit Nominalwerten von 25.000 Tsd. Euro und Buchwerten von 
24.096 Tsd. Euro verkauft. Gleichzeitig wurden andere Wertpapiere mit gleichen 
Nominalbeträgen und Buchwerten von 25.936 Tsd. Euro erworben. Bei dem Verkauf 
haben wir Gewinne von 496 Tsd. Euro und Verluste von 25 Tsd. Euro realisiert. Für die 
zum Bilanzstichtag dem Anlagevermögen zugeordneten Wertpapiere sind 
Dauerhaltefähigkeit und Dauerhalteabsicht weiterhin gegeben. 
 

 Nicht mit dem Niederstwert bewertet wurden börsenfähige Wertpapiere mit 
Buchwerten von insgesamt 62.496 Tsd. Euro und beizulegenden Zeitwerten von 
insgesamt 60.747 Tsd. Euro. Nach unserer Auffassung dürfte die Wertminderung 
voraussichtlich nicht von Dauer sein, weil es sich lediglich um eine temporäre 
Wertminderung wegen gestiegener Marktzinsen handelt und von einer vollständigen 
Rückzahlung bei Fälligkeit ausgegangen wird. 

 
 
Von den in dieser Position enthaltenen Wertpapieren werden im 
Folgejahr fällig: 25.002 
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9. TREUHANDVERMÖGEN  31.12.2024 
  Tsd. Euro 

 Das ausgewiesene Treuhandvermögen stellt in voller Höhe   

Forderungen an Kunden dar.  

 
 
 

12. SACHANLAGEN 
  

 In dieser Position sind enthalten: 
 
 - im Rahmen der eigenen Tätigkeit genutzte Grundstücke 
   und Gebäude 4.012 
 
 - Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.151 

 
 
 

14. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 
   

 In dieser Position sind enthalten: 
 
 - Unterschiedsbetrag zwischen Nennbetrag und 103 
    höherem Auszahlungsbetrag von Forderungen (Vorjahr: 126) 
 
 

 

MEHRERE POSITIONEN DER AKTIVSEITE BETREFFENDE ANGABEN 

 
Von den auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögensgegenständen lauten insgesamt 
886 Tsd. Euro auf Fremdwährung.  
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ANLAGENSPIEGEL 
 
 

 
 

          

 Entwicklung des Anlagevermögens (Angaben in Tsd. Euro) 

Entwicklung der Anschaffungs-/Herstellungskosten Entwicklung der kumulierten Abschreibungen Buchwerte 

(ohne anteilige Zinsen) 

Stand  
am  
1.1. 
des 

Geschäfts- 
jahres 

Zugänge Abgänge Um- 
buchungen 

Stand  
am  

31.12.  
des  

Geschäftsjahres 

Stand  
am  
1.1. 
des 

Geschäfts- 
jahres 

Ab- 
schreibungen 
im Geschäfts-

jahr 

Zu-
schreibungen 
im Geschäfts-

jahr 

Änderungen der gesamten kumulierten 
Abschreibungen  

im Zusammenhang mit 

Stand  
am  

31.12. 
des 

Geschäfts- 
jahres 

Stand 
am 

31.12. 
des 

Geschäfts- 
jahres 

Stand 
am  

31.12. 
des 

Vorjahres 
 Zugängen Abgängen Umbuchungen 

Schuldverschreibungen 
und andere festver-
zinsliche Wertpapiere 

109.926 25.936 36.601 - 99.261 842 406 - - 5 - 1.243 98.017 109.084 

Aktien und andere nicht 

festverzinsliche 
Wertpapiere 

30.000 - - - 30.000 - 246 - - - - 246 29.754 30.000 

Beteiligungen 18.316 103 - - 18.419 5.787 - 354 - - - 5.433 12.986 12.529 

Immaterielle  
Anlagewerte  

209 - 29 - 180 189 13 - - 29 - 173 7 21 

Sachanlagen 34.237 522 472 - 34.287 25.094 947 - - 435 - 25.606 8.681 9.143 

Sonstige 

Vermögensgegenstände 
8.381 155 75 - 8.462 160 14 2 - - - 171 8.291 8.222 
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 PASSIVSEITE 31.12.2024 
  Tsd. Euro 

 
1. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KREDITINSTITUTEN 

 
 In dieser Position sind enthalten: 
 
 - Verbindlichkeiten gegenüber der eigenen 
   Girozentrale 348.427 
 
 Die Unterposition b) - mit vereinbarter Laufzeit oder  
 Kündigungsfrist - gliedert sich nach Restlaufzeiten wie folgt:  
 
 - bis drei Monate 121.466 
 
 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 17.007 
 
 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 237.992 
 
 - mehr als fünf Jahre 113.835 
 
 Der Gesamtbetrag der als Sicherheit übertragenen 
 Vermögensgenstände für die in dieser Position 
 enthaltenen Verbindlichkeiten beläuft sich auf insgesamt 129.801 

 

 

2. VERBINDLICHKEITEN GEGENÜBER KUNDEN 
    

 Die Unterposition a) ab) - Spareinlagen mit vereinbarter  
 Kündigungsfrist von mehr als drei Monaten - gliedert sich 
 nach Restlaufzeiten wie folgt:  
 
 - bis drei Monate 23.877 
 
 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 30.053 
 
 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 22.417 
 
 - mehr als fünf Jahre 0 
 
 Die Unterposition b) bb) - andere Verbindlichkeiten mit 
 vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist - gliedert sich 
 nach Restlaufzeiten wie folgt:  
 
 - bis drei Monate 81.628 
 
 - mehr als drei Monate bis ein Jahr 111.773 
 
 - mehr als ein Jahr bis fünf Jahre 111.033 
 
 - mehr als fünf Jahre 202 
 

 
 
4. TREUHANDVERBINDLICHKEITEN 

 
 Bei den Treuhandverbindlichkeiten handelt es sich um Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten. 
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6. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 
 
 In dieser Position ist der Unterschiedsbetrag zwischen Nennbetrag und niedrigerem 

Auszahlungsbetrag von Forderungen in Höhe von 72 Tsd. Euro (Vorjahr: 91 Tsd. Euro) 
enthalten. 

 
 

MEHRERE POSITIONEN DER PASSIVSEITE BETREFFENDE ANGABEN 
 

Von den auf der Passivseite ausgewiesenen Verbindlichkeiten lauten insgesamt 
700 Tsd. Euro auf Fremdwährung.  

 
 
 
PASSIVSEITE UNTER DEM STRICH  

 
1. EVENTUALVERBINDLICHKEITEN 
 

Soweit aus den hier ausgewiesenen Eventualverbindlichkeiten am Bilanzstichtag mit 
einer Inanspruchnahme zu rechnen war, wurden entsprechende Rückstellungen 
gebildet (Passivposten 7.c). Für die übrigen Eventualverbindlichkeiten lagen keine 
Anhaltspunkte für drohende Inanspruchnahme vor. 

 
 
2. ANDERE VERPFLICHTUNGEN 
 

Soweit aus den hier ausgewiesenen anderen Verpflichtungen am Bilanzstichtag mit 
einer Inanspruchnahme zu rechnen war, wurden entsprechende Rückstellungen 
gebildet (Passivposten 7.c). Für die übrigen anderen Verpflichtungen lagen keine 
Anhaltspunkte für drohende Inanspruchnahmen vor. 

 
 
 
 

D. ERLÄUTERUNGEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 
 
 

25. Jahresüberschuss 

Der Vorschlag für die Verwendung des Jahresüberschusses sieht vor, den Jahresüber-
schuss des Geschäftsjahres 2024 vollständig der Sicherheitsrücklage zuzuführen.  
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E. SONSTIGE ANGABEN 

Beteiligungen 

Hier werden die Anteile an folgenden Unternehmen ausgewiesen: 

  

 
Der übrige Anteilsbesitz nach § 285 Nr. 11 HGB ist für die Beurteilung der Vermögens-, 
Finanz- und Ertragslage der Sparkasse von untergeordneter Bedeutung. 

Angaben gemäß § 340 a Abs. 4 Nr. 1 HGB 

 Ein Vorstandsmitglied, welches am 01.01.2025 aus der Sparkasse ausgeschieden ist, war 
noch bis zum 19.03.2025 Mitglied des Verwaltungsrates der Versicherungskammer 
Bayern, München. 

Latente Steuern  

Aus den in § 274 HGB genannten Sachverhalten resultieren latente Steuerbe- und 
Steuerentlastungseffekte. Wir haben diese Effekte auf der Basis eines 
Körperschaftsteuersatzes (inklusive Solidaritätszuschlag) von 15,8 % und eines 
Gewerbesteuersatzes von 13,5 % unter Zugrundelegung des Deutschen 
Rechnungslegungsstandards Nr. 18 ermittelt. Aktive und passive latente Steuern haben 
wir verrechnet. 
 
Die aktiven latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus unterschiedlichen 
Wertansätzen folgender Gruppen von Vermögensgegenständen und Schulden: 
Forderungen an Kunden und Rückstellungen.  
Die passiven latenten Steuern resultieren im Wesentlichen aus unterschiedlichen 
Wertansätzen folgender Gruppe von Vermögensgegenständen: Andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere. 
 
Saldiert ergibt sich ein Überhang aktiver latenter Steuern, für den das 
Aktivierungswahlrecht nicht genutzt wurde. 
 
 
Derivative Finanzinstrumente 

Die Sparkasse hat Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten abgeschlossen. Die am 
Bilanzstichtag 2024 noch nicht abgewickelten Geschäfte betreffen Zinsswapgeschäfte in 
Höhe von nominal 215.084 Tsd. Euro. 
 
Von den Zinsswapgeschäften entfallen nom. 84 Tsd. Euro auf solche, die mit der 
Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB) AdöR, Mainz, zur Absicherung von 
Zinsgarantien für Festzinsdarlehen der Sparkasse abgeschlossen wurden. Die Zeitwerte 
beliefen sich zum 31.12.2024 auf insgesamt + 2 Tsd. Euro; sie wurden näherungsweise 

Name, Sitz Höhe des 
Kapitalanteils 

Eigenkapital Jahresergebnis 

 % Tsd. Euro Tsd. Euro 
Sparkassenverband Rheinland-Pfalz, Mainz 2,86 - - 
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe 
mbH & Co. KG, Neuhardenberg 

0,17 2.650.294 
(31.12.2023) 

+ 128.683 
(2023) 

Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG, 
Bad Homburg v. d. Höhe 

0,10 710.088 
(30.09.2023) 

+ 52.999 
(2022/2023) 

VBG Versicherungsbeteiligungsgesellschaft  
mbH & Co. KG, München 

0,28 1.335.466 
(30.06.2024) 

+ 17.903 
(2023/2024) 

VBG Versicherungsbeteiligungsverwal-
tungsgesellschaft mbH, München 

0,28 57 
(30.06.2024) 

+ 1 
(2023/2024) 

S-International Saar Pfalz GmbH & Co. KG, 
Saarbrücken 

4,47 1.248 
(31.12.2024) 

+ 166 
(2024) 
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anhand der in 2024 erhaltenen Ausgleichsbeträge und der durchschnittlichen Restlaufzeit 
der Geschäfte ermittelt. 
 
Die übrigen Zinsswapgeschäfte in Höhe von nom. 215.000 Tsd. Euro mit einem Zeitwert 
von insgesamt + 2.626 Tsd. Euro dienen der Absicherung von Zinsänderungsrisiken. 
Sie werden in die verlustfreie Bewertung des Bankbuchs einbezogen und somit nicht 
einzeln bewertet. Für die Zinsswapgeschäfte wurde der Zeitwert als Barwert künftiger 
Zinszahlungsströme unter Heranziehung der Swap-Zinskurven zum 31. Dezember 2024 
ermittelt. 
 
 
 
Nicht in der Bilanz enthaltene finanzielle Verpflichtungen 

Neben der Mitgliedschaft im Stützungsfonds der rheinland-pfälzischen Sparkassen sind 
wir Mitglied des Sicherungssystems der Deutschen Sparkassenorganisation, wobei das 
System der freiwilligen Institutssicherung beibehalten wurde. Zusätzlich erfüllt das 
Sicherungssystem auch die Anforderungen des Einlagensicherungsgesetzes. Aus diesen 
Verpflichtungen ist über die laufenden jährlichen Beitragsverpflichtungen hinaus derzeit 
kein akutes Risiko einer wesentlichen Inanspruchnahme erkennbar. 
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Organe der Sparkasse  

 
Verwaltungsrat 

 

Vorsitzender Stellvertretender Vorsitzender 
Otto Rubly Jürgen Conrad (bis 28.08.2024) 
Landrat Vizepräsident der Struktur- und 

Genehmigungsdirektion Süd, Neustadt a.d.W. 

 Johannes Huber (ab 28.08.2024) 
 Realschullehrer 

Mitglieder gem. § 5 Abs. 1 Nr. 2 SpkG 
 
Ute Lauer (bis 23.10.2024) Peter Jakob (bis 23.10.2024) 
Geschäftsführerin eines Gastronom i. R. 
Heizungs- und Sanitärbetriebes i. R. 
 
Christoph Lothschütz (bis 23.10.2024) Dieter Schnitzer 
Verbandsgemeindebürgermeister Schornsteinfegermeister i. R. 
 
Gerd Rudolph (bis 23.10.2024) Sven Eckert 
Postbeamter i. R. Berufssoldat 
 
Helge Schwab Jürgen Neu 
Mitglied des Landtages Rheinland-Pfalz Justizvollzugsbeamter i. R. 
 
Dr. Wolfgang Frey (bis 05.01.2024) Jürgen Conrad (ab 23.10.2024) 
Sachbearbeiter (höherer Dienst) im  Vizepräsident der Struktur- und 
Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz Genehmigungsdirektion Süd, Neustadt a.d.W. 
 
Roland Benner (ab 23.10.2024) Dr. Stefan Spitzer (ab 23.10.2024) 
Finanzbeamter i. R. Verbandsgemeindebürgermeister 
 
Eckhard Steuer (ab 08.05.2024) Alwin Zimmer (ab 23.10.2024) 
Hauptamtl. Fachleiter am staatl. Studienseminar Medizinprodukteberater i. R. 
für Lehramt an Förderschulen in Kaiserslautern i. R.  
 
 
Mitglieder gem. § 5 Abs. 1 Nr. 3 SpkG 
(Sparkassenmitarbeiter) 

Klaus Korb Tim Petermann (bis 15.03.2024) 
Digitalisierungsbeauftragter / Personalratsvorsitzender Sachbearbeiter Medialer Vertrieb 
 
Armin Blon  Frank Aulenbacher 
Leiter Immobilienbewertung Immobilienvermittler 
 
Gabi Wild Mike Decker (ab 23.10.2024) 
Sachbearbeiterin Versicherungs-Center Berater Private Banking  
 

 
Vorstand 

 

Vorsitzender 

Helmut Käfer (bis 31.12.2024) Thomas Hintermeier (ab 01.01.2025) 
Sparkassendirektor Sparkassendirektor 

Weitere Vorstandsmitglieder 

Luzia Welter Thomas Hintermeier 
Sparkassendirektorin (ab 01.08.2024 bis 31.12.2024)  
 Sparkassendirektor 
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Gesamtbezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates 
 
Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Verwaltungsrates betrugen im Geschäftsjahr  
73 Tsd. Euro. 
 
 
Pensionsrückstellungen für frühere Vorstandsmitglieder 
 
An frühere Mitglieder des Vorstandes und deren Hinterbliebene wurden im Geschäftsjahr 
Versorgungsbezüge in Höhe von 410 Tsd. Euro gezahlt; die Pensionsrückstellungen für 
diesen Personenkreis beliefen sich zum 31.12.2024 auf 4.586 Tsd. Euro.  
 
 
Kreditgewährungen an Vorstand und Verwaltungsrat 
 
Am 31. Dezember 2024 hatte die Sparkasse den Mitgliedern des Vorstandes Kredite (ein-
schließlich Haftungsverhältnisse) in Höhe von 552 Tsd. Euro gewährt. 
 
An die Mitglieder des Verwaltungsrates wurden Kredite (einschließlich Haftungsverhält-
nisse) in Höhe von 1.445 Tsd. Euro ausgereicht. 
 
 
Abschlussprüferhonorare 
 
Für Abschlussprüfungsleistungen fielen im Geschäftsjahr 2024 Aufwendungen in Höhe 
von 244 Tsd. Euro an. Außerdem sind Aufwendungen für andere Bestätigungsleistungen 
in Höhe von 39 Tsd. Euro entstanden. 

 
Mitarbeiter/innen 
 
Im Jahresdurchschnitt wurden beschäftigt: 
 
Vollzeitkräfte 156 
Teilzeit- und Ultimokräfte 113 

 269 
Auszubildende 14 

Insgesamt 283 
 
 
 
 

 
 
Kusel, den 20. März 2025                                                                   KREISSPARKASSE KUSEL 
 
                                                                            D ER  VOR ST AN D  
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                  Hintermeier                                      Welter                         
 



Anlage zum Jahresabschluss gemäß § 26a Abs. 1 Satz 2 KWG
zum 31. Dezember 2024

("Länderspezifische Berichterstattung")

Die Kreissparkasse Kusel hat keine Niederlassungen im Ausland. Sämtliche nachfolgende
Angaben entstammen dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2024 und beziehen sich
ausschließlich auf ihre Geschäftstätigkeit als regional tätige Sparkasse in der Bundesrepublik
Deutschland.

Die Tätigkeit der Kreissparkasse Kusel besteht im Wesentlichen darin, Einlagen oder andere
rückzahlbare Gelder von Privat- und Firmenkunden entgegenzunehmen und Kredite für
eigene Rechnung zu gewähren.

Die Kreissparkasse Kusel definiert den Umsatz aus der Summe folgender Komponenten der
Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB: Zinserträge, Zinsaufwendungen, laufende Erträge
aus Aktien etc., Erträge aus Gewinngemeinschaften etc., Provisionserträge,
Provisionsaufwendungen, Nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands und sonstige
betriebliche Erträge. Der Umsatz beträgt für den Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2024
45.546Tsd. Euro.

Die Anzahl der Lohn- und Gehaltsempfänger in Vollzeitäquivalenten beträgt zum Jahresende
222.

Der Gewinn vor Steuern beträgt 3.081 Tsd. Euro.

Die Steuern auf den Gewinn betragen 1.982 Tsd. Euro. Die Steuern betreffen laufende
Steuern.

Die Kreissparkasse Kusel hat im Geschäftsjahr keine öffentlichen Beihilfen erhalten.



Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Kreissparkasse Kusel 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Kreissparkasse Kusel bestehend aus der Bilanz 

zum 31.12.2024 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 

01.01.2024 bis zum 31.12.2024 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht der Kreissparkasse Kusel für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 

31.12.2024 geprüft.  

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

▪ entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buch-

führung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermö-

gens- und Finanzlage der Sparkasse zum 31.12.2024 sowie ihrer Ertragslage für 

das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 und 

▪ vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Sparkasse. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in 

Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vor-

schriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutref-

fend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwen-

dungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Überein-

stimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; im 

Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in 

Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Ab-

schlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung 

des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-

gehend beschrieben. Wir sind von der Sparkasse unabhängig in Übereinstimmung 

mit den europarechtlichen sowie den deutschen handelsrechtlichen und berufs-



rechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in 

Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erklären wir ge-

mäß Art. 10 Abs. 2 Buchstabe f) EU-APrVO i. V. m. § 340k Abs. 3 Satz 2 HGB, dass alle 

von uns beschäftigten Personen, die das Ergebnis der Prüfung beeinflussen können, 

keine verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Art. 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht 

haben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise 

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum 

Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses  

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unse-

rem pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresab-

schlusses für das Geschäftsjahr vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024 waren. Diese 

Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses 

als Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir 

geben kein gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Nachfolgend stellen wir den aus unserer Sicht besonders wichtigen Prüfungssach-

verhalt dar: 

Bewertung von größeren, risikobehafteten Kreditengagements von Firmenkunden 

mit höheren Blankoanteilen 

Unsere nachfolgende Beschreibung dieser besonders wichtigen Prüfungssachver-

halte haben wir wie folgt aufgebaut: 

a) Sachverhalt und Problemstellung 

b) Prüferisches Vorgehen und Erkenntnisse 

c) Verweis auf weitergehende Informationen 

Bewertung von größeren, risikobehafteten Kreditengagements von Firmenkunden 

mit höheren Blankoanteilen 

a) Im Jahresabschluss der Sparkasse werden zum 31.12.2024 unter dem Aktivpos-

ten 4 Forderungen an Kunden ausgewiesen, die rd. 76 % der Bilanzsumme aus-

machen. Die Bewertung der Forderungen an Kunden hat deshalb wesentliche 

Auswirkungen auf den Jahresabschluss, insbesondere auf die Ertragslage. Das im 

Vergleich zum Privatkundengeschäft weniger granulare Firmenkundenkre-

ditgeschäft gehört zu den Kerngeschäftsfeldern der Sparkasse. Für die Bewertung 

derartiger Kreditforderungen an Firmenkunden mit größeren Blankoanteilen im 

Rahmen der Rechnungslegung ist neben der Sicherheitenbewertung die 



zukunftsorientierte Analyse und Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse 

der jeweiligen kreditnehmenden Firmenkunden von besonderer Bedeutung. 

b) Die relevanten Kreditprozesse (einschließlich Forderungsbewertungsprozess) 

sowie die Aufbau- und Ablauforganisation (einschließlich interner Kontrollen) der 

Krediterst- und -weiterbearbeitung haben wir anhand der schriftlich fixierten 

Organisationsrichtlinien der Sparkasse im Rahmen einer zeitlich vorgezogenen 

Prüfung der organisatorischen Pflichten und der Risikolage beurteilt. Darüber 

hinaus haben wir im Rahmen dieser Prüfung eine ebenfalls vorgezogene, 

risikoorientierte Einzelfallprüfung, die sich auf die Firmenkreditengagements mit 

höheren Kreditvolumina, höheren Blankoanteilen, bedeutenden Überziehungen 

und schwächeren Ratings erstreckte, durchgeführt und dabei insbesondere die 

wirtschaftlichen Verhältnisse der jeweiligen Kreditnehmer anhand der der 

Sparkasse dazu vorliegenden Unterlagen beurteilt sowie die Werthaltigkeit der 

Sicherheiten und der Kreditforderungen bzw. den Risikovorsorgebedarf unter-

sucht. Bei unserer Prüfung haben wir keine Erkenntnisse gewonnen, die auf nicht 

vertretbare Bonitätseinschätzungen und Sicherheitenbewertungen der Spar-

kasse für Zwecke der Forderungsbewertung hindeuten.  

c) Weitere Informationen zu den Beständen und zu dem Bewertungsergebnis im 

Kreditgeschäft sind im Jahresabschluss (Aktivposten 4 und Posten 13 der Ge-

winn- und Verlustrechnung) sowie in dem Anhang enthalten (Abschnitt B. Bilan-

zierungs- und Bewertungsmethoden sowie Abschnitt C. Erläuterungen zur Jah-

resbilanz, Aktivposten 4). Darüber hinaus verweisen wir auf die Darstellungen und 

Erläuterungen im Lagebericht (Abschnitte 2.4.2.3. Kundenkreditvolumen, 2.5.3. 

Ertragslage, 4.2.1.1. Adressenrisiko im Kundengeschäft, 5.2.2. Geschäftsent-

wicklung und 5.2.4. Ertrags- und Vermögenslage).  

Verantwortung des Vorstands und des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss 

und den Lagebericht 

Der Vorstand ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen we-

sentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Sparkasse vermittelt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die internen Kon-

trollen, die er in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung eines Jahresab-

schlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen  aufgrund 

von dolosen Handlungen (d. h. Manipulationen der Rechnungslegung und Ver-

mögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 



Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Vorstand dafür verantwortlich, die 

Fähigkeit der Sparkasse zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. 

Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fort-

führung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 

ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem ist der Vorstand verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 

insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen 

Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der Vorstand verantwortlich für die Vor-

kehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Auf-

stellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen 

gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nach-

weise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungs-

prozesses der Sparkasse zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lagebe-

richts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahres-

abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von do-

losen Handlungen oder Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutref-

fendes Bild von der Lage der Sparkasse vermittelt sowie in allen wesentlichen Belan-

gen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkennt-

nissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die 

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen 

Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 

und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der 

vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine 

wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus do-

losen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 

wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die 



auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 

wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus  

▪ identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen 

im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder 

Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken 

durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um 

als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine aus 

dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht 

aufgedeckt wird, ist höher als das Risiko, dass eine aus Irrtümern resultierende 

wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen 

kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen bein-

halten können.  

▪ erlangen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses re-

levanten internen Kontrollen und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter 

den Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 

zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Sparkasse bzw. dieser Vorkehrungen 

und Maßnahmen abzugeben. 

▪ beurteilen wir die Angemessenheit der vom Vorstand angewandten Rechnungs-

legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom Vorstand dargestellten ge-

schätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. 

▪ ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom Vorstand an-

gewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-

tätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 

wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenhei-

ten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Sparkasse zur Fortfüh-

rung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kom-

men, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Be-

stätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 

Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen 

sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schluss-

folgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 

können jedoch dazu führen, dass die Sparkasse ihre Unternehmenstätigkeit nicht 

mehr fortführen kann. 



▪ beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresab-

schlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 

liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss 

unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 

den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, 

Finanz- und Ertragslage der Sparkasse vermittelt. 

▪ beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Ge-

setzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Sparkasse. 

▪ führen wir Prüfungshandlungen zu den vom Vorstand dargestellten zukunftsori-

entierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 

Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientier-

ten Angaben vom Vorstand zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 

und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus 

diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunfts-

orientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir 

nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereig-

nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den ge-

planten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfest-

stellungen, einschließlich etwaiger bedeutsamer Mängel in internen Kontrollen, die 

wir während unserer Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, 

dass wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erör-

tern mit ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünfti-

gerweise angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit aus-

wirken, und die hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung Verant-

wortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des Jahresab-

schlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und daher die 

besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese Sachverhalte 

im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere Rechtsvorschriften 

schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 

Übrige Angaben gemäß Art. 10 EU-APrVO 

Die Prüfungsstelle des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz ist gemäß § 19 Abs. 2 

Satz 1 Sparkassengesetz Rheinland-Pfalz gesetzlicher Abschlussprüfer der Sparkasse. 



Wir erklären, dass die in diesem Bestätigungsvermerk enthaltenen Prüfungsurteile 

mit dem Prüfungsbericht nach Artikel 11 EU-APrVO in Einklang stehen. 

Wir haben die folgenden Leistungen, die nicht im Jahresabschluss oder Lagebericht 

angegeben wurden, zusätzlich zur Abschlussprüfung für die Sparkasse erbracht: 

- Prüfung gemäß § 89 des Wertpapierhandelsgesetzes  

 
- Prüfung gemäß Abschnitt V Nr. 11 (1) Allgemeinen Geschäftsbedingungen der 

Deutschen Bundesbank 

 
- Prüfung gemäß § 16j Abs. 2 Satz 3 des Gesetzes über die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (FinDAG). 

 

Verantwortlicher Wirtschaftsprüfer 

Der für die Prüfung verantwortliche Wirtschaftsprüfer ist Herr Steffen Herrmann. 

 

Mainz, den 12.05.2025                                              Sparkassenverband Rheinland-Pfalz 

                           - Prüfungsstelle -  

 

 

(Herrmann) 

                       Wirtschaftsprüfer 

S1260411
Dienstsiegel

S1260411
Herrmann
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1. Grundlagen der Geschäftstätigkeit der Sparkasse 
 
Die Sparkasse ist gemäß § 1 Abs. 1 Sparkassengesetz für Rheinland-Pfalz eine Anstalt des öffentlichen 
Rechts. Sie ist Mitglied des Sparkassenverbands Rheinland-Pfalz (SVRP), Mainz, und über diesen dem 
Deutschen Sparkassen- und Giroverband e. V. (DSGV), Berlin, angeschlossen. Sie ist beim Amtsgericht 
Kaiserslautern unter der Nummer A 21265 im Handelsregister eingetragen. 
 
Träger der Sparkasse ist der Landkreis Kusel. Ausleihbezirk der Sparkasse sind das Gebiet des Trägers 
sowie die angrenzenden Kreise. 
 
Organe der Sparkasse sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. 
 
Die Sparkasse ist Mitglied im Sparkassenverband Rheinland-Pfalz und über dessen Sparkassen-Teil-
fonds dem Sicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe angeschlossen. Die Bundesanstalt für Fi-
nanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat das institutsbezogene Sicherungssystem der Sparkassen-Fi-
nanzgruppe als Einlagensicherungssystem nach dem Einlagensicherungsgesetz (EinSiG) amtlich aner-
kannt. Das Sicherungssystem stellt im Entschädigungsfall sicher, dass den Kunden der Sparkassen der 
gesetzliche Anspruch auf Auszahlung ihrer Einlagen gemäß dem EinSiG erfüllt werden kann („gesetzli-
che Einlagensicherung“). Darüber hinaus ist es das Ziel des Sicherungssystems, einen Entschädigungs-
fall zu vermeiden und die Sparkassen selbst zu schützen, insbesondere deren Liquidität und Solvenz 
zu gewährleisten („diskretionäre Institutssicherung“). 
 
Die Sparkasse bietet als selbstständiges regionales Wirtschaftsunternehmen zusammen mit ihren 
Partnern aus der Sparkassen-Finanzgruppe Privatkunden, Unternehmen und Kommunen Finanzdienst-
leistungen und -produkte an, soweit das Sparkassengesetz oder die Satzung keine Einschränkungen 
vorsehen. Der im Sparkassengesetz für Rheinland-Pfalz verankerte öffentliche Auftrag verpflichtet die 
Sparkasse, mit ihrer Geschäftstätigkeit in ihrem Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken sowie ihre 
Leistungen für die Bevölkerung, die Wirtschaft und den Mittelstand und die öffentliche Hand nach wirt-
schaftlichen Grundsätzen und den Anforderungen des Marktes zu erbringen. Sie betreibt im Rahmen 
des Sparkassengesetzes Rheinland-Pfalz alle banküblichen Geschäfte. 
 
Die Gesamtzahl der Beschäftigten hat sich bis zum 31. Dezember 2024 gegenüber dem Vorjahr um 
3,6 % auf 313 erhöht, von denen 167 vollzeitbeschäftigt, 130 teilzeitbeschäftigt sowie 16 in Ausbil-
dung sind. Der Zuwachs ist Folge einer strategischen Investition in die Zukunft der Sparkasse, um früh-
zeitig die Nachfolge für in den kommenden Jahren ausscheidende Mitarbeiter zu sichern. 
 
 

2. Wirtschaftsbericht 
 

2.1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen im Jahr 2024 
 
Die Weltwirtschaft zeigte 2024 insgesamt eine stabile Entwicklung. Nach Zahlen des Internationalen 
Währungsfonds von Januar 2025 wird die globale Wachstumsrate mit 3,2 % auf einem ähnlichen Ni-
veau wie im Jahr 2023 verharren.  
 
Die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 waren vor dem Hintergrund geopo-
litischer Unsicherheiten, wie dem anhaltenden Ukraine-Krieg und den bewaffneten Auseinanderset-
zungen im Nahen Osten, herausfordernd. Deutschland blieb mit seiner Stagnation deutlich unter dem 
Durchschnitt des Euroraums. Konkret lag das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einer preis-
bereinigten Veränderung von -0,2 % im Jahr 2024 erneut knapp unter der Nulllinie. Es war das zweite 
Jahr mit einer negativen Rate in Folge. 
 
Die Investitionstätigkeit in Deutschland war 2024 erneut stark rückläufig. Ein Grund dafür war das über 
weite Strecken des Jahres noch hohe Zinsniveau. Vor allem aber hemmt die Unberechenbarkeit der 
Rahmenbedingungen die Investitionstätigkeit hierzulande. Unklarheit über den Entwicklungspfad des 
energetischen Umbaus, Bürokratie und Regulierung belasten die Planungen der Unternehmen. 
 
Nach Schätzungen des Statistischen Bundesamtes betrug der Rückgang bei den Bauinvestitionen – im 
Wesentlichen bedingt durch Rückgänge im Wohnungsbau – preisbereinigt 3,5 %. 
 
Die Exporte sanken im Jahr 2024 um 1,3 % und die Importe um 2,8 % gegenüber dem Vorjahr. Wich-
tigster Handelspartner Deutschlands waren die Vereinigten Staaten. 
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Die privaten Konsumausgaben stiegen auf Basis der ersten Schätzungen des Statistischen Bundesam-
tes 2024 real um 0,3 %. Das ist angesichts der Einkommenssteigerungen der privaten Haushalte aller-
dings ein enttäuschendes Ausmaß. Ursache für das Auseinanderlaufen ist eine erneut gestiegene Spar-
quote der privaten Haushalte. Sie wird in der ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes auf 11,6 
% beziffert. 
 
Auf den ersten Blick blieb der deutsche Arbeitsmarkt auch 2024 robust. Mit im Jahresdurchschnitt 
46,1 Millionen Erwerbstätigen wurde sogar nochmals ein neuer Rekordstand erreicht. Bedenklich ist je-
doch, dass sich die Beschäftigungsentwicklung im Jahresverlauf deutlich abgeflacht hat. Die Arbeitslo-
senquote in der Definition der Bundesagentur für Arbeit erhöhte sich im Jahresdurchschnitt 2024 leicht 
auf 6,0 %. 

Erfreulich war im Jahr 2024 der fortgesetzte Rückgang der Inflationsraten, die in Deutschland und im 
Euroraum im Jahresverlauf in die Nähe der Zielmarke der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent 
kamen. Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex für Deutschland (HVPI) erhöhte sich im Jahresdurch-
schnitt um 2,5 %.  

Die Unternehmen in der Pfalz sehen sich weiterhin mit großen Unsicherheiten und Risiken konfrontiert, 
die insbesondere auf einen Mix aus schlechten wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, Fachkräf-
temangel, steigenden Energie- und Rohstoffpreisen, hohen Arbeitskosten und einem rückläufigen In-
landsabsatz zurückzuführen sind. Dementsprechend hoch ist der Pessimismus in der Wirtschaft. Weni-
ger als 10% der Unternehmen erwarten eine Erholung im Laufe des Jahres, während fast 40% eine wei-
tere Verschlechterung befürchten. 

Für den Landkreis Kusel liegen statistische Zahlen hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen für 
das Jahr 2024 noch nicht vollständig vor. Ausgehend von den statistischen Daten für 2023 ist insgesamt 
keine eindeutige Tendenz hinsichtlich der Strukturdaten erkennbar. So ist z. B. die Zahl der Unterneh-
men von 2021 bis 2023 um 4,1 % auf 1.996 und damit deutlich stärker als in Rheinland-Pfalz (+ 2,4 %) 
gestiegen. Eine entgegengesetzte Entwicklung zeigt sich jedoch bei den Gewerbeanmeldungen für das 
Jahr 2024. Während die Anzahl der Gewerbeanmeldungen die der Gewerbeabmeldungen in Rheinland-
Pfalz um 8,0 % übersteigt, waren es im Landkreis Kusel lediglich 1,9 %. 

Das verfügbare Einkommen im Landkreis Kusel betrug in 2022 nur etwa 92,1 % (Vorjahr 95,4 %) des 
Landesdurchschnitts und liegt damit weiterhin am unteren Ende der Einkommen der Landkreise in 
Rheinland-Pfalz. Hinzu kommt, dass die Vorausberechnung der Bevölkerungsentwicklung im Landkreis 
Kusel bis zum Jahr 2040 einen Rückgang von 4,2 % bezogen auf das Basisjahr 2020 aufzeigt. Demge-
genüber wird für Rheinland-Pfalz im gleichen Prognosezeitraum mit einem Bevölkerungswachstum von 
1,7 % gerechnet. Der starke Bevölkerungsrückgang im Landkreis Kusel betrifft vor allem Personen im 
erwerbsfähigen Alter. Diese Bevölkerungsgruppe schrumpft bis zum Jahr 2040 voraussichtlich um 
16,8 %, während im rheinland-pfälzischen Durchschnitt lediglich mit einem Rückgang von 8,5 % ge-
rechnet wird.  

 

Zinsentwicklung / Kreditwirtschaft 

Die weitgehend unter Kontrolle gebrachte Inflation erlaubte es der Europäischen Zentralbank, ihren 
Leitzinstrend zu wechseln. Im Juni 2024 – rund neun Monate, nachdem der Leitzins mit 4,0 % für die 
Einlagefazilität seinen Höchststand in diesem Zyklus erreicht hatte – kam es zu einer ersten Zinssen-
kung. In insgesamt vier Senkungsschritten um je 25 Basispunkte wurde im Dezember 2024 die Drei-
Prozent-Marke erreicht. 
 
Die Abkehr von der im Jahr 2022 eingeleiteten Zinswende der Europäischen Zentralbank (EZB) hat sich 
im Berichtsjahr 2024 sowohl auf der Aktiv- wie auch auf der Passivseite auf das Geschäft der Kreditinsti-
tute ausgewirkt.  

Im vierten Quartal 2024 erholte sich die Kreditvergabe an den Unternehmenssektor deutlich. Eine Fort-
setzung dieses starken Kreditwachstums in den kommenden Quartalen ist jedoch unwahrscheinlich, da 
die konjunkturelle Erholung nur langsam voranschreitet.  

Auch das Kreditgeschäft der Banken mit privaten Haushalten setzte seine seit Sommer 2024 beobach-
tete leichte Erholung fort. 

Das deutsche Finanzsystem hat sich nach Einschätzung der Bundesbank auch im Gesamtjahr 2024 als 
stabil erwiesen, steht aber vor akuten Herausforderungen aufgrund geopolitischer Spannungen und ei-
ner schwachen Wirtschaft. 
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2.2. Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen im Jahr 2024 
 

Auch das Jahr 2024 war von weitreichenden aufsichtsrechtlichen Regulierungsmaßnahmen geprägt.  

Hervorzuheben sind die Neureglungen der Capital Requirements Regulations (CRR III), die Aktualisie-
rung der Mindestanforderungen an das Risikomanagement von Banken (8. MaRisk-Novelle), die Um-
setzung der Anforderungen aus der bereits im Januar 2023 in Kraft getretenen Verordnung (EU) 
2022/2554 über die digitale operationale Resilienz im Finanzsektor (Digital Operational Resilience Act, 
DORA) sowie das EU-Geldwäschepaket. 

Im Fokus der ab dem 01. Januar 2025 umzusetzenden CRR III standen die grundlegende Überarbeitung 
zentraler Risikopositionsklassen bei der Ermittlung der risikogewichteten Aktiva sowie Änderungen bei 
den Eigenmittelanforderungen für operationelle Risiken.  

Die wichtigsten Neuerungen aus der bis zum 31. Dezember 2024 umzusetzenden 8. MaRisk-Novelle be-
trafen die Marktpreisrisiken sowie die erstmals formulierten Anforderungen an das Risikomanagement 
von Kreditspreadrisiken im Anlagebuch. Deutlicher als bisher hat die Aufsicht herausgestellt, dass Kre-
ditinstitute sowohl die kurzfristigen Auswirkungen von Zinsänderungsrisiken auf die Gewinn- und Ver-
lustrechnung (ertragsorientierte Sicht) als auch die langfristigen Folgen dieser Risken auf die Vermö-
genssituation (Barwert) bewerten und steuern müssen. 

Mit DORA hat die Europäische Union eine finanzsektorweite Regulierung für die Themen Cybersicher-
heit, Risiken der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) und digitale operationelle Resi-
lienz geschaffen. Die Regelungen sind ab dem 17. Januar 2025 anzuwenden und sollen wesentlich dazu 
beitragen, den europäischen Finanzmarkt gegenüber Cyberrisiken und IKT-Vorfällen zu stärken. 

Im Juli 2024 ist das EU-Geldwäschepaket in Kraft getreten, das insbesondere die Richtlinie (EU) 
2024/1640 („6. Geldwäsche – Richtlinie“) und die Verordnung (EU) 2024/1624 („Geldwäsche-Verord-
nung“) umfasst. Mit dem Geldwäschepaket rückt das Ziel näher, einen einheitlichen Rechtsrahmen zur 
Geldwäschebekämpfung innerhalb der EU zu schaffen. Sowohl die Mitgliedsstaaten als auch die Ver-
pflichteten haben nun drei Jahre Zeit, sich auf die neuen Regelungen vorzubereiten. Des Weiteren wurde 
eine europäische Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung, die „Anti-
Money Laundering Authority“ (AMLA) mit Sitz in Frankfurt errichtet. Die AMLA wird Mitte 2025 ihre Tä-
tigkeit aufnehmen. 

Mit dem Ende der bisherigen Regierungskoalition ist die nationale Umsetzung der Corporate Sustaina-
bility Reporting Directive (CSRD) im Jahr 2024 nicht erfolgt. Damit besteht für das Geschäftsjahr keine 
CSRD-Berichtspflicht, da die EU-Richtlinie CSRD bei Nicht-Umsetzung keine unmittelbare Wirkung auf 
Unternehmen entfaltet. Somit gilt weiterhin der bisherige nationale Rechtsrahmen zur nicht-finanziellen 
Berichterstattung.  
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2.3. Bedeutsamste finanzielle Leistungsindikatoren 

 

Folgende Kennzahlen stellen unsere bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren dar:  

 

Kennzahlen 

Cost-Income-Ratio1 

Eigenkapitalrentabilität vor Steuern2 

Betriebsergebnis vor Bewertung3 

Gesamtkapitalquote nach CRR4 

 
1 Cost-Income-Ratio =  

Verwaltungsaufwand in Relation zum Zins- und Provisionsüberschuss zuzüglich Saldo der sonstigen ordentlichen Erträge und 

Aufwendungen gemäß Abgrenzung des Betriebsvergleichs (bereinigt um neutrale und aperiodische Positionen) 

2 Eigenkapitalrentabilität vor Steuern =  

Ergebnis vor Ertragsteuern bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital zu Beginn des Geschäftsjahres 

3 Betriebsergebnis vor Bewertung =  

Zins- und Provisionsüberschuss zuzüglich Saldo der sonstigen ordentlichen Erträge und Aufwendungen und abzüglich der Ver-

waltungsaufwendungen gemäß Abgrenzung des Betriebsvergleichs (bereinigt um neutrale und aperiodische Positionen)  

in % der DBS gemäß Betriebsvergleich 

4 Gesamtkapitalquote nach CRR =  

Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die risikobezogenen Positionswerte 
 

 

 
2.4. Darstellung, Analyse und Beurteilung des Geschäftsverlaufs 
 

  
Bestand 

    
Anteil in % der 
Bilanzsumme  

  
2024 2023 Verände-

rung 
Verände-

rung   

  Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro % % 

Bilanzsumme  2.065,4     1.965,4     100,0    5,1  

DBS1  1.964,7     1.928,8     35,9    1,9  

Geschäftsvolumen2  2.141,3     2.010,7     130,6    6,5  

Barreserve  9,8     21,2    -11,4    -53,7 0,5 

Forderungen an Kreditin-
stitute  213,9     173,9     40,0    23,0 10,4 

Kundenkreditvolumen3  1.567,8     1.541,8     26,0    1,7 75,9 

Wertpapieranlagen  238,5     196,3     42,2    21,5 11,5 

Beteiligungen   13,0     12,5     0,5    3,6 0,6 

Sachanlagen  8,7     9,1    -0,4    -5,1 0,4 

Verbindlichkeiten gegen-
über Kreditinstituten  502,5     452,3     50,2    11,1 24,3 

Verbindlichkeiten gegen-
über Kunden  1.345,4     1.304,8     40,6    3,1 65,1 

Rückstellungen  19,3     18,3     1,0    5,5 0,9 

Eigenkapital  101,8     100,8     1,0    1,0 4,9 
 

1 DBS = Durchschnittsbilanzsumme 

2 Geschäftsvolumen = Bilanzsumme zuzüglich Eventualverbindlichkeiten  
3 Kundenkreditvolumen = Aktiva 4 und Aktiva 9  
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2.4.1. Bilanzsumme und Geschäftsvolumen 
 
Das im Vorjahr prognostizierte Wachstum der Bilanzsumme (leichter Anstieg) wurde deutlich übertrof-
fen. Ursache hierfür war in erster Linie die nicht geplante Zunahme der Eigenanlagen (Forderungen an 
Kreditinstitute und Wertpapieranlagen). 
 
Das Geschäftsvolumen ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls stark gestiegen. Maßgeblich hierfür war 
das Bilanzsummenwachstum. Hinzu kam eine deutliche Steigerung bei den Kredit- und Vorauszah-
lungsbürgschaften. 
 
 
 
2.4.2.  Aktivgeschäft 
 
2.4.2.1. Barreserve 
 
Der Rückgang der Barreserve ist hauptsächlich auf die Reduzierung des Guthabens bei der Deutschen 
Bundesbank um 12,5 Mio. Euro auf 0,1 Mio. Euro zurückzuführen. 
 
 
2.4.2.2. Forderungen an Kreditinstitute 
 
Für die Zunahme dieser Position ist der Anstieg der Tagesgeldanlagen bei der Deutschen Bundesbank 
(Einlagefazilität) um 44,6 Mio. Euro auf 211,6 Mio. Euro maßgeblich. 
 
Zudem sind bei Kreditinstituten unterhaltene Liquiditätsreserven und Bausparguthaben in dieser Po-
sition enthalten. 
 
 
2.4.2.3. Kundenkreditvolumen 
 
Das Wachstum des Kundenkreditvolumens vollzog sich überwiegend im mittel- und langfristigen Be-
reich. 
 
Bei den gewerblichen Kreditkunden waren vor allem im mittelfristigen Bereich aufgrund von Objektfi-
nanzierungen hohe Zuwächse zu beobachten. Dadurch wurden Rückgänge im langfristigen Bereich 
überkompensiert. Demgegenüber bevorzugten unsere Privatkunden weit überwiegend langfristige Kre-
ditlaufzeiten für Baufinanzierungen. 
 
Die Sparkasse hat im Geschäftsjahr 2024 neue Kredite in Höhe von insgesamt 205,1 Mio. Euro zugesagt 
(Vorjahr 190,9 Mio. Euro). Die Darlehenszusagen zur Finanzierung des Wohnungsbaus erhöhten sich im 
Gesamtjahr um 25,2 % auf 151,0 Mio. Euro. 
 
Das im Vorjahr in unserer internen Planung prognostizierte Wachstum der Kundenforderungen von ins-
gesamt 30 Mio. Euro wurde leicht unterschritten. Einem Rückgang bei den Kommunalkrediten von 16,6 
Mio. Euro stand ein Wachstum im Geschäft mit Privat- und Firmenkunden von 42,6 Mio. Euro gegenüber.  
 
 
2.4.2.4. Wertpapieranlagen 
 
Für die Zunahme war der Anstieg der Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpa-
piere in Höhe von 44,5 Mio. Euro maßgeblich. Verkäufen und Fälligkeiten von insgesamt 73,3 Mio. Euro 
standen Zukäufe von 116,7 Mio. Euro gegenüber.  
Die Bestände von Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren haben sich um 
2,3 Mio. Euro vermindert. Der Rückgang ist auf den Verkauf eines Aktienfonds zurückzuführen. 
 
 
 
2.4.3.  Passivgeschäft 
 
2.4.3.1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 
 
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten zeigten eine kräftige Zunahme. Es handelt sich dabei 
überwiegend um Mittel, die der Finanzierung des langfristigen Kreditgeschäfts dienen. Die Sparkasse 
hat insbesondere die befristeten Einlagen aufgestockt. Dadurch wurden Rückgänge durch Fälligkeiten 
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bei Offenmarktgeschäften in Form von längerfristigen Refinanzierungsgeschäften (GLRG III) der Euro-
päischen Zentralbank (EZB) deutlich überkompensiert.  Zudem nahmen die Bestände an mittel- und 
langfristigen Sparkassenbriefen leicht zu.  
 
 
2.4.3.2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 
 
Die im Vorjahr prognostizierte Bestandsentwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (leichte 
Steigerung) wurde erreicht. Insbesondere durch den deutlichen Anstieg der täglich fälligen und befris-
teten Einlagen von Privatkunden wurden die Rückgänge bei den Spareinlagen und den befristeten Ein-
lagen von Geschäftskunden mehr als ausgeglichen. Zudem wurden verstärkt mittelfristige Sparkassen-
briefe von Geschäftskunden nachgefragt. 
 
 
 
2.4.4. Dienstleistungsgeschäft 
 
Im Dienstleistungsgeschäft haben sich im Jahr 2024 folgende Schwerpunkte ergeben: 
 
Zahlungsverkehr 
Der Bestand der vermittelten Kreditkarten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 23 auf 8.604, die 
Anzahl der Konten stieg um 126 auf 40.137. 
 
Vermittlung von Wertpapieren 
Im bilanzneutralen Wertpapiergeschäft mit Kunden stieg der Umsatz im Geschäftsjahr um 
11,0 Mio. Euro (4,7 %) auf 246,9 Mio. Euro. Der Kurswert der von uns verwalteten Wertpapiere erhöhte 
sich um 29,9 Mio. Euro auf 450,0 Mio. Euro.   
 
Immobilienvermittlung 
Die Nachfrage nach Immobilien konzentrierte sich auf Wohnimmobilien. Es wurden insgesamt 51 Ob-
jekte vermittelt, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 6,3 % bedeutet.  
 
Vermittlung von Bausparverträgen und Versicherungen 
Im Geschäftsjahr wurden insgesamt 553 Bausparverträge mit einem Volumen von insgesamt 
57,2 Mio. Euro abgeschlossen. Dies bedeutet bezüglich des Volumens eine leichte Steigerung gegen-
über dem Vorjahr von 1,7 %.  
 
An Lebens- und privaten Rentenversicherungen konnten 257 Verträge mit einer Versicherungssumme 
von 10,9 Mio. Euro vermittelt werden, was hinsichtlich der Versicherungssumme einen Rückgang ge-
genüber dem Vorjahr um 10,0 % bedeutet. Bei den Sachversicherungen blieb unser vermittelter Be-
stand nahezu konstant, während sich das Beitragsvolumen um 0,3 Mio. Euro bzw. 5,9 % auf 
5,8 Mio. Euro erhöhte. 
 
 
 
2.4.5. Derivate 
 
Die derivativen Finanzinstrumente dienten ausschließlich der Sicherung der eigenen Positionen und 
nicht spekulativen Zwecken. Hinsichtlich der zum 31.12.2024 bestehenden Geschäfte wird auf die Dar-
stellung im Anhang verwiesen. 
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2.5. Darstellung, Analyse und Beurteilung der Lage 
 
2.5.1. Vermögenslage 
 
Innerhalb der Vermögensstruktur haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr leichte Verschiebungen 
zu Lasten des Kundengeschäfts ergeben. Auf der Aktivseite entfallen 75,9 % (Vorjahr 78,4 %) der bi-
lanzierten Vermögensgegenstände auf das Kundenkreditvolumen. Der Anteil der Geldanlagen in Form 
von Kassenbeständen, Bankguthaben und Wertpapieren erhöhte sich auf 22,4 % (Vorjahr 19,9 %). Auf 
der Passivseite sank der Anteil der Kundeneinlagen auf 65,1 % (Vorjahr 66,4 %). Demgegenüber hat 
sich der Anteil der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten auf 24,3 % (Vorjahr 23,0 %) erhöht. 
 
Sämtliche Vermögensgegenstände und Rückstellungen werden vorsichtig bewertet. Die Rückstellun-
gen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbe-
trags angesetzt. Einzelheiten sind dem Anhang des Jahresabschlusses zu entnehmen. Für besondere 
Risiken des Geschäftszweigs der Kreditinstitute wurde zusätzlich Vorsorge getroffen. 
 
Die zum 31.12.2024 ausgewiesene Sicherheitsrücklage erhöhte sich durch die Zuführung des Bilanz-
gewinns 2023. Insgesamt weist die Sparkasse inklusive des Bilanzgewinns 2024 vor Gewinnverwen-
dung ein Eigenkapital von 101,8 Mio. Euro (Vorjahr 100,8 Mio. Euro) aus. Neben der Sicherheitsrück-
lage verfügt die Sparkasse über umfangreiche weitere aufsichtsrechtliche Eigenkapitalbestandteile. So 
wurde der Fonds für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB um 7,1 Mio. Euro auf 95,2 Mio. Euro 
erhöht.  
 
Die Gesamtkapitalquote gemäß Art. 92 CRR (Verhältnis der angerechneten Eigenmittel bezogen auf die 
anrechnungspflichtigen Positionen) - als einer der bedeutsamsten Leistungsindikatoren - übertrifft am 
31. Dezember 2024 mit 15,4 % (im Vorjahr 15,2 %) den vorgeschriebenen Mindestwert zuzüglich SREP-
Kapitalzuschlag, Kapitalerhaltungspuffer, antizyklischem Kapitalpuffer von 0,75 % der risikogewichte-
ten Positionswerte, Systemrisikopuffer von 2,00 % für den Wohnimmobiliensektor sowie Stresspuffer 
(Eigenmittelempfehlung) deutlich. Die anrechnungspflichtigen Positionen zum 31. Dezember 2024 be-
tragen 1.213,8 Mio. Euro und die aufsichtlich anerkannten Eigenmittel 186,9 Mio. Euro.  
 
Auch die harte Kernkapitalquote und die Kernkapitalquote übersteigen die aufsichtlich vorgeschriebe-
nen Werte deutlich. Die Kernkapitalquote beläuft sich zum 31. Dezember 2024 ebenfalls auf 15,4 % der 
anrechnungspflichtigen Positionen nach CRR. 
 
Die für 2024 in unserer internen Planung prognostizierten Werte für die Gesamtkapitalquote (15,4 %) 
und die Eigenmittel (186,7 Mio. Euro) konnten erreicht werden.  
 
Die Verschuldungsquote (Verhältnis des Kernkapitals zur Summe der bilanziellen und außerbilanziel-
len Positionen) beträgt am 31.12.2024 9,2 %, entspricht damit unserer Prognose aus dem Vorjahr und 
liegt über der aufsichtlichen Mindestanforderung von 3,0 %. 
 
Auf Grundlage unserer Kapitalplanung ist auch weiterhin eine Übererfüllung der aufsichtlichen Min-
destanforderungen an die Eigenmittelausstattung als Basis für die Umsetzung unserer Geschäftsstra-
tegie zu erwarten. 
 
 
 
2.5.2.  Finanzlage 
 
Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im abgelaufenen Geschäftsjahr aufgrund einer angemessenen 
Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben. Die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio - LCR) 
lag mit 110 % bis 197 % oberhalb des Mindestwerts von 100 %. Die LCR-Quote lag zum 31. Dezember 
2024 bei 130,3 %. Die strukturelle Liquiditätsquote Net Stable Funding Ratio (NSFR) lag in einer Band-
breite von 113 % bis 126 %; damit wurde die aufsichtliche Mindestquote von 100 % durchgängig ein-
gehalten. Zur Erfüllung der Mindestreservevorschriften wurden Guthaben bei der Deutschen Bundes-
bank geführt. Kredit- und Dispositionslinien bestehen bei der Landesbank Baden-Württemberg. Das 
Angebot der Deutschen Bundesbank, Refinanzierungsgeschäfte in Form von Offenmarktgeschäften ab-
zuschließen, wurde in 2024 nicht genutzt. Die Sparkasse nahm 2024 am elektronischen Verfahren 
„MACCs (Mobilisation and Administration of Credit Claims)“ der Deutschen Bundesbank zur Nutzung 
von Kreditforderungen als notenbankfähige Sicherheiten teil. 
 
Die Zahlungsfähigkeit ist nach unserer Finanzplanung gewährleistet. 
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2.5.3. Ertragslage 
 
Die wesentlichen Erfolgskomponenten der Gewinn- und Verlustrechnung laut Jahresabschluss sind in 
der folgenden Tabelle aufgeführt. Die Erträge und Aufwendungen sind nicht um periodenfremde und 
außergewöhnliche Posten bereinigt. 
 

  2024 2023 Veränderung Veränderung 

  Mio. Euro Mio. Euro Mio. Euro % 

Zinsüberschuss  31,8     30,3     1,5    5,0 

Provisionsüberschuss  12,1     11,3     0,8    7,7 

Nettoergebnis des Handelsbestands 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sonstige betriebliche Erträge  1,6     1,5     0,1    6,3 

Personalaufwand  22,0     19,8     2,2    11,6 

Anderer Verwaltungsaufwand  9,7     9,5     0,2    2,3 

Sonstige betriebliche Aufwendungen  1,7     1,8    -0,1    -7,1 

Ergebnis vor Bewertung und Risiko-
vorsorge  12,1     12,0     0,1    0,9 

Aufwand aus Bewertung und Risiko-
vorsorge  1,9     0,3     1,6    584,7 

Zuführungen Fonds für allgemeine 
Bankrisiken  7,1     7,1    0,0     0,0 

Ergebnis vor Steuern  3,1     4,6    -1,5    -32,8 

Steueraufwand  2,1     3,6    -1,5    -42,3 

Jahresüberschuss  1,0     1,0     0,0    2,9 
 
Zinsüberschuss:    GuV-Posten Nr. 1 bis 3 
Provisionsüberschuss:   GuV-Posten Nr. 5 und 6 
Sonstige betriebliche Erträge:  GuV-Posten Nr. 8 
Sonstige betriebliche Aufwendungen:  GuV-Posten Nr. 11 und 12 
Aufwand aus Bewertung und Risikovorsorge: GuV-Posten Nr. 13 bis 16 

 
Zur Analyse der Ertragslage wird für interne Zwecke und für den überbetrieblichen Vergleich der bun-
deseinheitliche Betriebsvergleich der Sparkassenorganisation eingesetzt, in dem eine detaillierte Auf-
spaltung und Analyse des Ergebnisses unserer Sparkasse in Relation zur durchschnittlichen Bilanz-
summe erfolgt. Zur Ermittlung eines Betriebsergebnisses vor Bewertung werden die Erträge und Auf-
wendungen um periodenfremde und außergewöhnliche Posten bereinigt, die in der internen Darstel-
lung dem neutralen Ergebnis zugerechnet werden. Nach Berücksichtigung des Bewertungsergebnisses 
ergibt sich das Betriebsergebnis nach Bewertung. Unter Berücksichtigung des neutralen Ergebnisses 
und der Steuern verbleibt der Jahresüberschuss. 
 
Das Betriebsergebnis vor Bewertung auf Basis von Betriebsvergleichswerten beträgt 0,65 % (Vorjahr 
0,64 %) der durchschnittlichen Bilanzsumme des Jahres 2024. Der im Vorjahr prognostizierte Wert von 
0,66 % wurde aufgrund höherer Personal- und Sachaufwendungen leicht unterschritten. 
 
Unsere weiteren als bedeutsamste finanzielle Leistungsindikatoren auf Basis der Betriebsvergleichs-
werte zur Unternehmenssteuerung definierten Größen sind Eigenkapitalrentabilität vor Steuern und 
Cost-Income-Ratio. Im Jahr 2024 haben sich diese wie folgt entwickelt:  
 
Die Eigenkapitalrentabilität vor Steuern (bezogen auf das wirtschaftliche Eigenkapital zum Jahres- 
beginn) erreichte mit 5,3 % den geplanten Wert und lag unter dem Vorjahreswert von 6,3 %. 
 
Die Cost-Income-Ratio verschlechterte sich vor allem aufgrund der gestiegenen Verwaltungsaufwen-
dungen von 70,4 % auf 71,0 %. Damit fiel sie aufgrund des - im Vergleich zur Planung - höheren Ver-
waltungsaufwandes etwas schlechter aus als der im Vorjahreslagebericht prognostizierte Wert von 
70,7 %. 
 
Der Zinsüberschuss erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 4,9 % auf 31,7 Mio. Euro. Der Anstieg ist 
auf eine Verbesserung des Zinsergebnisses aus Swapvereinbarungen zurückzuführen. Der im Vorjahr 
prognostizierte Wert von 31,1 Mio. Euro wurde übertroffen. Wesentliche Ursachen hierfür sind höhere 
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Erträge aus Beteiligungen und höhere Bereithaltungszinsen. 
 
Im Geschäftsjahr hat sich der Provisionsüberschuss besser entwickelt als erwartet. Auch der Vorjahres-
wert wurde um 8,2 % überschritten. Dies ist insbesondere auf höhere Erträge aus dem Giroverkehr 
sowie aus dem Aval- und Darlehensgeschäft zurückzuführen.  
 
Des Weiteren ist der Personalaufwand stärker gestiegen als wir es in unserer Prognose erwartet hatten. 
Er lag mit 20,7 Mio. Euro um 1,6 Mio. Euro über dem Vorjahreswert – erwartet hatten wir eine höhere 
Fluktuation. 
 
Der Sachaufwand lag mit 10,6 Mio. Euro - insbesondere wegen höherer Aufwendungen für Informati-
onstechnologie (IT) und Dienstleistungen Dritter - um 2,3 % über dem Wert des Vorjahres und um 
0,4 Mio. Euro über unserer Planung. 
 
Abschreibungen und Wertberichtigungen nach Verrechnung mit Erträgen (Bewertung und Risikovor-
sorge) bestanden in Höhe von 1,9 Mio. Euro (Vorjahr 0,3 Mio. Euro). Für den Anstieg war das gegenüber 
dem Vorjahr geringere Bewertungsergebnis aus den Wertpapieranlagen mit + 0,3 Mio. Euro (Vorjahr 
+ 2,3 Mio. Euro) verantwortlich. Sonstige Bewertungsmaßnahmen resultierten überwiegend aus der 
Zuschreibung auf eine Beteiligung. 
 
Der Sonderposten nach § 340g HGB wurde um 7,1 Mio. Euro aufgestockt.  
 
Für das Geschäftsjahr 2024 war ein um 1,5 Mio. Euro gesunkener Steueraufwand in Höhe von 
2,0 Mio. Euro auszuweisen. Die Reduzierung ist in erster Linie auf steuerrechtliche Sondereffekte und 
das geringere positive Bewertungsergebnis im Wertpapiergeschäft zurückzuführen.  
 
Unter den gegebenen Rahmenbedingungen, insbesondere der stagnierenden gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung und der intensiven Wettbewerbssituation, beurteilt der Vorstand der Sparkasse die Ent-
wicklung der Ertragslage als zufriedenstellend.  
Auch wenn der Planwert hinsichtlich des Betriebsergebnisses vor Bewertung nicht ganz erreicht wurde, 
so war dennoch eine über den Erwartungen liegende Dotierung des wirtschaftlichen Eigenkapitals 
möglich. 
 
Die gemäß § 26a Absatz 1 Satz 4 KWG offen zu legende Kapitalrendite, berechnet als Quotient aus Net-
togewinn und Bilanzsumme des Vorjahres, betrug im Geschäftsjahr 2024 0,41 %. 
 
 
2.6. Gesamtaussage zum Geschäftsverlauf und zur Lage 
 
Vor dem Hintergrund der konjunkturellen Rahmenbedingungen wird die Geschäftsentwicklung von der 
Sparkasse - insbesondere wegen des Wachstums bei den Verbindlichkeiten gegenüber Kunden - als zu-
friedenstellend beurteilt.  
Die Aufstockung unseres wirtschaftlichen Eigenkapitals übertraf den erwarteten Wert. Die LCR-Quote 
lag konstant oberhalb des geforderten Mindestwertes. Dadurch war die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse 
jederzeit gegeben. 
 
 
 

3. Nachtragsbericht 
 
Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2024 
haben sich nicht ergeben. 
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4. Risikobericht 
 
4.1.  Risikomanagementsystem 
 
Zur Sicherstellung der langfristigen Fortführung der Unternehmenstätigkeit auf Basis der eigenen Sub-
stanz und Ertragskraft setzt die Sparkasse ein Risikotragfähigkeitskonzept mit einer regelmäßigen Be-
rechnung der Risikotragfähigkeit (ökonomische Perspektive) und einer Kapitalplanung (normative 
Perspektive) ein. Die Risikotragfähigkeit wird ergänzt um Stresstests, und es erfolgt eine prozessuale 
Verknüpfung mit den Strategien, der Risikoinventur und der Risikoberichterstattung.  
 
Mit Veröffentlichung der 7. MaRisk-Novelle im Juni 2023 sind auch ESG-Risiken in das Risikomana-
gementsystem sukzessive zu integrieren. Die Auswirkungen von ESG-Risiken auf die Risikoarten wur-
den bisher überwiegend qualitativ in Form von physischen und transitorischen Szenarien untersucht 
und im Rahmen einer Risikoinventur berücksichtigt. Auf der Grundlage der durchgeführten Risikoin-
ventur und der unterzeichneten „Selbstverpflichtung deutscher Sparkassen für klimafreundliches und 
nachhaltiges Wirtschaften“ hat die Sparkasse erste Nachhaltigkeitsgrundsätze und -ziele in die Ge-
schäfts- und Risikostrategie aufgenommen und mit der Risikoberichterstattung verknüpft. Die Spar-
kasse sieht darüber hinaus eine zeitnahe Einbindung der ESG-Risiken in die Risikotragfähigkeitsrech-
nung vor. Zusätzlich sollen die Verfahren zur Umsetzung von Szenarioanalysen u. a. hin zu einer quan-
titativen Betrachtung unter Berücksichtigung eines angemessen langen Zeitraums weiterentwickelt 
werden.  
 
In der Geschäftsstrategie werden die Ziele der Sparkasse für jede wesentliche Geschäftstätigkeit sowie 
die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele dargestellt. Die Risikostrategie umfasst die Ziele der Risi-
kosteuerung der wesentlichen Geschäftsaktivitäten sowie die Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele. 
 
Ziel der Risikoinventur ist es, mindestens jährlich systematisch Risiken zu identifizieren, um deren 
Wesentlichkeit beurteilen zu können. Zudem werden regelmäßig quantitative und qualitative Analysen 
zur Bestimmung von Risiko- und Ertragskonzentrationen vorgenommen. Auf der Grundlage der zuletzt 
durchgeführten Risikoinventur wurden folgende Risiken in der ökonomischen und der normativen Per-
spektive als wesentlich eingestuft: 
 

Risikoart Risikokategorie 

Adressenrisiko Kundengeschäft 

 Eigengeschäft 

Marktpreisrisiko Zinsänderungsrisiko 

 Spreadrisiko 

 Immobilienrisiko 

Liquiditätsrisiko Zahlungsunfähigkeitsrisiko 

 Refinanzierungskostenrisiko 

Operationelles Risiko  

 
Für die frühzeitige Identifizierung von wesentlichen Risiken sowie von risikoartenübergreifenden Ef-
fekten wurden Indikatoren abgeleitet, die auf quantitativen oder qualitativen Merkmalen basieren.  
 
Ziel der Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspektive ist die Gewährleistung 
des Gläubigerschutzes. Die Sparkasse ermittelte zum 31. Dezember 2024 ein ökonomisches Risikode-
ckungspotenzial von 213,1 Mio. EUR. Das daraus abgeleitete Gesamtlimit von 126,0 Mio. EUR wurde 
auf die wesentlichen Risiken verteilt und so bemessen, dass eine angemessene Steuerung der Risiken 
ermöglicht wird. Die wesentlichen Risiken werden mindestens vierteljährlich ermittelt und den Limiten 
gegenübergestellt. Die bereitgestellten Limite reichten sowohl unterjährig als auch zum Bilanzstichtag 
aus, um die wesentlichen Risiken abzudecken. 
 
Zur Berechnung des gesamtinstitutsbezogenen Risikos wurden für alle wesentlichen Risiken das Kon-
fidenzniveau auf 99,9 % und der Risikobetrachtungshorizont auf ein Jahr rollierend festgelegt. Zwi-
schen den wesentlichen Risikoarten werden keine risikomindernden Diversifikationseffekte berück-
sichtigt. Die Sparkasse berücksichtigt innerhalb des Adressenrisikos zwischen dem Kunden- und dem 
Eigengeschäft und innerhalb des Marktpreisrisikos zwischen den Risikofaktoren Zinsen und Spreads ri-
sikomindernde Diversifikationseffekte.  
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Das auf der Grundlage des Gesamtlimits eingerichtete Limitsystem stellt sich zum 31. Dezember 2024 
wie folgt dar: 
 

Risikoart Risikokategorie Limit Limitauslastung 

Mio. Euro Mio. Euro % 

Adressenrisiko 
Kundengeschäft 
Eigengeschäft 

 27,0 24,9 92,3 % 

Marktpreisrisiko Zinsänderungsrisiko 
Spreadrisiko 
Immobilienrisiko 

 70,0 63,4  90,6 % 

Liquiditätsrisiko Refinanzierungskostenrisiko 17,0 14,3 84,2 % 

Operationelles Risiko Operationelles Risiko 12,0  11,5 95,5 % 

Risikotragfähigkeitslimit/Gesamtrisiko  126,0 114,1 90,6 % 

 
Die zuständigen Stellen steuern die Risiken im Rahmen der bestehenden organisatorischen Regelungen 
und der Limitvorgaben des Vorstands.  
 
Ziel der Ermittlung der Risikotragfähigkeit in der normativen Perspektive ist die Fortführung der 
Sparkasse. Hierzu besteht ein zukunftsgerichteter Kapitalplanungsprozess. Um einen Kapitalbedarf 
rechtzeitig identifizieren zu können, wurden Annahmen über die künftige Ergebnisentwicklung für das 
Planszenario sowie für ein adverses Szenario getroffen. 
 
In der normativen Perspektive sind alle regulatorischen und aufsichtlichen Anforderungen sowie die 
darauf basierenden internen Anforderungen zu berücksichtigen. Relevante Steuerungsgrößen sind die 
Kernkapitalanforderung, die Gesamtkapitalanforderung (SREP-Gesamtkapitalanforderung, kombi-
nierte Pufferanforderung und Eigenmittelempfehlung) sowie die Strukturanforderungen hinsichtlich 
des Kapitals, die Höchstverschuldungsgrenze und die Großkreditgrenze.  
 
Für den betrachteten Zeitraum von 3 Jahren können die aufsichtlichen Anforderungen im Planszenario 
vollständig erfüllt werden. Gleiches gilt im Falle der Betrachtung adverser Entwicklungen, in dem jedoch 
nur die harten Mindestkapitalanforderungen zwingend einzuhalten sind.  
 
Die der Risikotragfähigkeit zu Grunde liegenden Annahmen sowie die Angemessenheit der Methoden 
und Verfahren werden jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst (Validierung).  
 
Die Sparkasse setzt zur Steuerung der Zinsänderungsrisiken derivative Finanzinstrumente (Swapge-
schäfte) ein. Sie wurden in die verlustfreie Bewertung des Bankbuches einbezogen. 
 
Stresstests werden ergänzend zur Risikotragfähigkeit regelmäßig durchgeführt. Als Ergebnis dieser Si-
mulationen ist festzuhalten, dass auch bei außergewöhnlichen, aber plausibel möglichen Ereignissen, 
die Risikotragfähigkeit der Sparkasse jederzeit gegeben ist. Der Stresstest „Immobilienkrise aufgrund 
Zinsanstieg“ weist dabei kontinuierlich die stärksten Effekte auf. 
 
Die turnusmäßige Risikoberichterstattung an den Vorstand umfasst den Gesamtrisikobericht. Zur Be-
richterstattung über die Geschäftslage dient die monatliche Ergebnisvorschaurechnung, die auch quar-
talsweise im Gesamtrisikobericht dargestellt wird. Der Bericht enthält neben quantitativen Informatio-
nen auch eine qualitative Beurteilung zu wesentlichen Positionen und Risiken. Auf besondere Risiken 
für die Geschäftsentwicklung und dafür geplante Maßnahmen wird gesondert eingegangen. Der Verwal-
tungsrat wird vierteljährlich über die Risikosituation informiert. Neben der turnusmäßigen Berichter-
stattung ist auch geregelt, in welchen Fällen eine Ad-hoc-Berichterstattung zu erfolgen hat. 
 
Der Sicherung der Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit von Steuerungs- und Überwachungssystemen 
(Interne Kontrollverfahren) dienen neben eingerichteten Funktionstrennungen bei Zuständigkeiten 
und Arbeitsprozessen auch die Tätigkeiten der Risikocontrolling-Funktion, der Compliance-Funktion 
und der Internen Revision. 
 
Die Risikocontrolling-Funktion, die aufbauorganisatorisch von Bereichen, die Geschäfte initiieren oder  
abschließen, getrennt ist, hat die Funktion, die wesentlichen Risiken zu identifizieren, zu beurteilen, zu 
überwachen und darüber zu berichten. Der Risikocontrolling-Funktion obliegt die Methodenauswahl, 
die Überprüfung der Angemessenheit der eingesetzten Methoden und Verfahren sowie die Errichtung 
und Weiterentwicklung der Risikosteuerungs- und -controllingprozesse. Zusätzlich verantwortet sie die 
Umsetzung der aufsichtlichen und gesetzlichen Anforderungen, die Erstellung der Risikotragfähigkeits-
berechnung und die laufende Überwachung der Einhaltung von Limiten. Sie unterstützt den Vorstand in 
allen risikopolitischen Fragen und ist an der Erstellung und Umsetzung der Risikostrategie maßgeblich 
beteiligt. Die Risikocontrolling-Funktion wird im Wesentlichen durch die Mitarbeiter der Abteilung Con-
trolling/Meldewesen wahrgenommen. 
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Die Compliance-Funktion wirkt auf die Implementierung wirksamer Verfahren zur Einhaltung der für die 
Sparkasse wesentlichen rechtlichen Regelungen und Vorgaben und entsprechender Kontrollen hin. Fer-
ner hat sie den Vorstand hinsichtlich der Einhaltung dieser rechtlichen Regelungen und Vorgaben zu 
unterstützen und zu beraten. 
 
Die Interne Revision prüft und beurteilt risikoorientiert und prozessunabhängig die Wirksamkeit und 
Angemessenheit des Risikomanagements im Allgemeinen und des internen Kontrollsystems im Beson-
deren sowie die Ordnungsmäßigkeit grundsätzlich aller Aktivitäten und Prozesse. Sie ist dem Vorstand 
unmittelbar unterstellt und ihm gegenüber berichtspflichtig. 
 
Verfahren zur Aufnahme von Geschäftsaktivitäten in neuen Produkten oder auf neuen Märkten (Neue- 
Produkte-Prozess) sind festgelegt. Zur Einschätzung der Wesentlichkeit geplanter Veränderungen in 
der Aufbau- und Ablauforganisation sowie den IT-Systemen bestehen Definitionen und Regelungen. 
 
 
4.2. Strukturelle Darstellung der wesentlichen Risiken 
 
4.2.1. Adressenrisiko 
 
Unter dem Adressenrisiko wird die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbilanziellen 
Position verstanden, der durch eine Bonitätsverschlechterung einschließlich des Ausfall eines Schuld-
ners bedingt ist. Dabei wird das Adressenrisiko in das Ausfall- sowie das Migrationsrisiko eines Schuld-
ners unterteilt. 
 
Das Ausfallrisiko umfasst die Gefahr eines Verlustes, welcher aus einem drohenden bzw. vorliegenden 
Zahlungsausfall eines Schuldners entsteht.  
 
Das Migrationsrisiko bezeichnet die Gefahr eines Verlustes, der sich dadurch ergibt, dass sich die Boni-
tätseinstufung (Rating) des Schuldners verändert hat. 
 
Das Länderrisiko umfasst neben dem bonitätsinduzierten Länderrisiko auch das politische Risiko, z. B. 
aus einem Transferstopp. Das Länderrisiko im Sinne eines Ausfalls oder einer Bonitätsveränderung ei-
nes Schuldners ist Teil des Adressenrisikos im Kunden- und Eigengeschäft. Der Schuldner kann ein aus-
ländischer öffentlicher Haushalt oder ein sonstiger Schuldner sein, der seinen Sitz im Ausland und somit 
in einem anderen Rechtsraum hat. 
 
Der Value-at-Risk wird in der ökonomischen Perspektive über eine Monte-Carlo-Simulation in der An-
wendung Credit Portfolio View (CPV) ermittelt. Dabei wird die Wertentwicklung der einzelnen Ge-schäfte 
in einem jeweils spezifischen ökonomischen Umfeld simuliert. Zur Bewertung werden neben den Port-
foliodaten der Sparkasse Risikoparameter (z. B. Ausfallzeitreihen, Korrelationen, Migrations- und Shift-
matrizen, Verwertungs-, Neubewertungs- und Einbringungsquoten) verwendet, die aus historischen Da-
ten aller Sparkassen ermittelt wurden. Die Risikomessung von Kunden- und Eigengeschäft erfolgt inte-
griert. 
 
 
4.2.1.1. Adressenrisiko im Kundengeschäft 
 
Das Adressenrisiko im Kundengeschäft umfasst einerseits die Gefahr eines Verlustes durch einen dro-
henden bzw. vorliegenden Zahlungsausfall eines originären Kredites sowie von Eventualverbindlichkei-
ten wie beispielsweise Avale (Ausfallrisiko). Andererseits umfasst es auch die Gefahr, dass Sicherheiten 
teilweise oder ganz an Wert verlieren und deshalb zur Absicherung der Kredite nicht ausreichen oder 
überhaupt nicht beitragen können (Sicherheitenverwertungs- und -einbringungsrisiko).  
 
Teil des Adressenrisikos im Kundengeschäft ist auch die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die Bonitäts-
einstufung (Ratingklasse) des Kreditnehmers ändert und damit ein möglicherweise höherer Spread ge-
genüber der risikolosen Zinskurve berücksichtigt werden muss (Migrationsrisiko). 
 
Die Steuerung des Adressenrisikos im Kundengeschäft erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie 
unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, der Branchen, der ge-
stellten Sicherheiten sowie des Risikos der Engagements. 
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Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Trennung zwischen Markt (1. Votum) und Marktfolge (2. Votum) bis in die Geschäftsverteilung des 

Vorstands 
- Regelmäßige Bonitätsbeurteilung und Beurteilung des Kapitaldienstes auf Basis aktueller Unter-

lagen 
- Einsatz standardisierter Risikoklassifizierungsverfahren (Rating- und Scoringverfahren) in Kom-

bination mit bonitätsabhängiger Preisgestaltung und bonitätsabhängigen Kompetenzen 
- Interne, bonitätsabhängige Richtwerte für Kreditobergrenzen, die unterhalb der Großkreditgren-

zen der CRR liegen, dienen der Vermeidung von Risikokonzentrationen im Kundenkreditportfolio. 
Einzelfälle, die diese Obergrenze überschreiten, unterliegen einer verstärkten Beobachtung 

- Regelmäßige Überprüfung von Sicherheiten 
- Einsatz eines Risikofrüherkennungsverfahrens, das gewährleistet, dass bei Auftreten von signifi-

kanten Bonitätsverschlechterungen frühzeitig risikobegrenzende Maßnahmen eingeleitet wer-
den können 

- Festgelegte Verfahren zur Überleitung von Kreditengagements in die Intensivbetreuung oder Sa-
nierungsbetreuung 

- Berechnung des Adressenrisikos für die ökonomische Risikotragfähigkeit mit dem Kreditrisi-
komodell „Credit Portfolio View“  

- Kreditportfolioüberwachung auf Gesamthausebene mittels regelmäßigem Reporting 
 
Das Kreditgeschäft der Sparkasse gliedert sich in zwei große Gruppen: Das Firmenkunden- und Kom-
munalkreditgeschäft sowie das Privatkundenkreditgeschäft 
 

Kreditgeschäft der Buchwerte 

Sparkasse 31.12.2024 31.12.2023 

  Mio. Euro Mio. Euro 

Firmenkundenkredite 650 644 

Privatkundenkredite 687 655 

Weiterleitungsdarlehen 125 119 

Kommunalkredite und kommunalverbürgte Kredite 105 116 

Gesamt 1.567 1.534 

Tabelle: Kreditgeschäft der Sparkasse 
vor Abzug von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie Vorsorgereserven 

 

 
Die regionale Wirtschaftsstruktur spiegelt sich auch im Kreditgeschäft der Sparkasse wider. Den Schwer-
punktbereich im Firmenkundenkreditgeschäft bilden mit 29,9 % die Ausleihungen im Grundstücks- und 
Wohnungswesen. Darüber hinaus entfallen 9,4 % auf das Baugewerbe (inkl. Bauträger), 6,2 % auf 
Dienstleistungen für Unternehmen, 5,5 % auf Gesundheit und Soziales sowie 4,6 % auf Beratung, Pla-
nung und Sicherheit. Die weitere Entwicklung auf den relevanten Immobilienmärkten bleibt zu beobach-
ten. 
 
Die Größenklassenstruktur zeigt insgesamt eine breite Streuung des Kundenkreditgeschäfts. 46,4 % 
des risikotragenden Kreditgeschäftes entfallen auf Kreditengagements mit einem Kreditvolumen bis 
0,5 Mio. Euro. 7,4 % betreffen Kreditengagements mit einem Kreditvolumen ab 15,0 Mio. Euro. 
 
Die Risikostrategie ist ausgerichtet auf Kreditnehmer mit guten Bonitäten bzw. geringeren Ausfallwahr-
scheinlichkeiten. Dies wird durch die Neugeschäftsplanung unterstützt. Zum 31. Dezember 2024 ergibt 
sich im Kundengeschäft folgende Ratingklassenstruktur: 
 

Ratingklasse Anzahl in % Volumen in % 

1 bis 8 91,7 86,7 

9 bis 15 6,8 11,4 

16 bis 18 1,2 1,7 

ohne Ratingnote 0,3 0,2 
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Das Länderrisiko ist für die Sparkasse von untergeordneter Bedeutung. Das an Kreditnehmer mit Sitz 
im Ausland ausgelegte Kreditvolumen einschließlich Wertpapiere betrug am 31. Dezember 2024 1,0 % 
des Gesamtkreditvolumens im Sinne des § 19 Abs. 1 KWG. 
 
Risikokonzentrationen bestehen im Kreditportfolio in folgenden Bereichen: Größenkonzentrationen 
bei einzelnen Kreditengagements, Branchenkonzentration auf Grundstücks- und Wohnungswesen so-
wie Konzentrationen im Bereich der grundpfandrechtlichen Sicherheiten. 
 
Insgesamt ist unser Kreditportfolio sowohl nach Branchen und Größenklassen als auch nach Rating-
gruppen gut diversifiziert.  
 
Risikovorsorgemaßnahmen sind für alle Engagements vorgesehen, bei denen nach umfassender Prü-
fung der wirtschaftlichen Verhältnisse der Kreditnehmer davon ausgegangen werden kann, dass es vo-
raussichtlich nicht mehr möglich sein wird, alle fälligen Zins- und Tilgungszahlungen gemäß den ver-
traglich vereinbarten Kreditbedingungen zu vereinnahmen. Bei der Bemessung der Risikovorsorge-
maßnahmen werden die voraussichtlichen Realisationswerte der gestellten Sicherheiten berücksich-
tigt. Für latente Risiken im Forderungsbestand wurden Pauschalwertberichtigungen gebildet. Der Vor-
stand wird vierteljährlich über die Entwicklung der Strukturmerkmale des Kreditportfolios, die Einhal-
tung der Limite und die Entwicklung der notwendigen Vorsorgemaßnahmen für Einzelrisiken schriftlich 
unterrichtet. Eine ad-hoc-Berichterstattung ergänzt bei Bedarf das standardisierte Verfahren. 
 
 
Entwicklung der Risikovorsorge: 
 

Art der Anfangsbestand 
Zuführung Auflösung Verbrauch 

Endbestand 

Risikovorsorge per 01.01.2024 per 31.12.2024 

  TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR 

Einzelwert- 
berichtigungen 

7.293 2.817 1.198 661 8.251 

Rückstellungen 95 24 15 - 104 

Pauschalwert- 
berichtigungen 

3.278 1.035 - - 4.312 

Pauschale Rück-
stellungen  

757 167 318 - 607 

Gesamt 11.423 4.043 1.531 661 13.274 

 
Das Verfahren für die Bildung der Pauschalwertberichtigung ist im Anhang erläutert.  
 
Die Entwicklung der Risikovorsorge in 2024 zeigt im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung aufgrund 
weniger großer Einzelfälle. 
 
 
4.2.1.2. Adressenrisiko der Eigenanlagen  
 
Das Adressenrisiko der Eigenanlagen umfasst die Gefahr eines Verlustes, der aus einem drohenden bzw. 
vorliegenden Zahlungsausfall eines Emittenten oder eines Kontrahenten (Ausfallrisiko) resultieren 
kann.  
 
Ebenso besteht die Gefahr, dass sich im Zeitablauf die Bonitätseinstufung (Rating) des Schuldners än-
dert und damit ein möglicherweise höherer Spread gegenüber der risikolosen Zinskurve berücksichtigt 
werden muss (Migrationsrisiko). Dabei unterteilt sich das Kontrahentenrisiko in ein Wiederein- 
deckungs-, ein Vorleistungs- und ein Erfüllungsrisiko.  
 
Zudem gibt es in den Eigenanlagen das Risiko, dass die tatsächlichen Restwerte der Emissionen bei 
Ausfall von den prognostizierten Werten abweichen.  
 
Die Steuerung des Adressenrisikos der Eigenanlagen erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie 
unter besonderer Berücksichtigung der Größenklassenstruktur, der Bonitäten, der Branchen sowie des 
Risikos der Engagements. 
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Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Festlegung von Limiten je Partner (Emittenten- und Kontrahentenlimite) 
- Regelmäßige Bonitätsbeurteilung der Vertragspartner anhand von externen Ratingeinstufungen 

sowie eigenen Analysen 
- Berechnung des Adressenrisikos für die Risikotragfähigkeit in der ökonomischen Perspektive mit 

dem Kreditrisikomodell „Credit Portfolio View" 
 
Die Eigenanlagen umfassen zum Bilanzstichtag ein Volumen von 248,9 Mio. Euro und gliedern sich in 
Schuldverschreibungen, Anleihen und Schuldscheindarlehen (219,1 Mio. Euro) und Immobilienspezial-
fonds (29,8 Mio. Euro).  
 
Dabei zeigt sich nachfolgende prozentuale Ratingverteilung: 
 

Externes Rating 
Standard & Poor´s 

AAA bis 
BBB- 

BB+ bis 
BB- 

B+ bis C D ungeratet 

31.12.2024 88,0 0 0 0 12,0 

31.12.2023 84,9 0 0 0 15,1 

 
Das Länderrisiko ist für die Sparkasse von untergeordneter Bedeutung. Das Volumen in Form von aus-
ländischen Wertpapieren betrug am 31. Dezember 2024 2,5 Mio. Euro.  
 
Eine Konzentration besteht hinsichtlich der Forderung an die Landesbank Baden-Württemberg aus 
Zinspapieren und Swaps, die zum Jahresende rund 89,5 Mio. EUR ergab. 
 
 
4.2.2. Marktpreisrisiko 
 
Das Marktpreisrisiko wird definiert als Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbilanziel-
len Position, welcher sich aus der Veränderung von Risikofaktoren ergibt. 
 
Die Steuerung des Marktpreisrisikos erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie unter besonderer 
Berücksichtigung der festgelegten Limite und der vereinbarten Anlagerichtlinien für Spezialfonds. Der 
Anlageausschuss hat die Aufgabe, den Vorstand bei der Umsetzung der Strategie zu unterstützen. 
 
 
4.2.2.1. Zinsänderungsrisiko 
 
Das Zinsänderungsrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbi-
lanziellen Position, welcher sich aus einer unerwarteten negativen Veränderung der risikolosen Zins-
kurve ergibt. Bestandteile des Zinsänderungsrisikos sind das Fristentransformations- und das Basisri-
siko.  
 
Das Fristentransformationsrisiko entsteht aus der Fristentransformation der Geschäfte und der Verän-
derung der Zinskurve. Bei der Veränderung kann es sich um eine parallele Verschiebung oder eine Dre-
hung handeln, d. h. die Kurve wird flacher oder steiler. Die Veränderung kann sich auf die gesamte Kurve 
auswirken oder auf Teile davon.  
 
Das Basisrisiko entsteht, wenn sich die Zinssätze an den identischen (oder annähernd gleichen) Stütz-
stellen unterschiedlicher Zinskurven (ggf. auch von Kurven in verschiedenen Währungen) unterschied-
lich entwickeln. 
 
In einer periodischen Sicht bzw. in der normativen Perspektive können sich Veränderungen im Zinsüber-
schuss, im Bewertungsergebnis Wertpapiere sowie einer Bildung oder Erhöhung einer Drohverlustrück-
stellung im Rahmen der verlustfreien Bewertung des Bankbuchs gemäß IDW RS BFA 3 n. F. ergeben. 
Schwankungen im Zinskonditionsbeitrag sind in die Betrachtung des Zinsänderungsrisikos in der nor-
mativen Perspektive integriert. 
 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berechnungen auf Basis verschiedener Zins-

szenarien mittels der von der SR entwickelten IT-Anwendungen „MPR“ und „GBS“, Betrachtung 
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des laufenden Geschäftsjahres und mindestens drei Folgejahre bei der Bestimmung der Auswir-
kungen auf das handelsrechtliche Ergebnis.          

- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansat-
zes (Delta-Gamma-Ansatz) mittels der IT-Anwendung „MPR“. 

- Zur Beurteilung des Zinsänderungsrisikos orientiert sich die Sparkasse an einer definierten 
Benchmark (2,25*10 Jahre gleitend – 1,25*1 Monat gleitend). Abweichungen zeigen ggf. einen 
Bedarf an Steuerungsmaßnahmen auf und dienen als zusätzliche Information für zu tätigende 
Neuanlagen oder Verkäufe bzw. Absicherungen. Darüber hinaus wird der Zinsrisikokoeffizient als 
relevante Steuerungskennzahl betrachtet.  

- Ermittlung der wert- und ertragsorientierten Perspektive auf Basis der DelVO (EU) 2024/856 und 
der Del-VO (EU) 2024/857 jeweils vom 1. Dezember 2023.  

- Berücksichtigung von Risiken aus Fonds nach dem Durchschauprinzip. 
 
Zur Absicherung von Zinsänderungsrisiken wurden neben bilanzwirksamen Instrumenten in Form lang-
fristiger Refinanzierungen auch derivative Finanzinstrumente in Form von Zinsswaps eingesetzt (vgl. 
Angaben im Anhang des Jahresabschlusses).  
 
Die Sparkasse berechnet die aufsichtlichen sechs IRRBB-Szenarien (Interest Rate Risk in the Banking 
Book). Die Barwertveränderungen zum 31. Dezember 2024 bewegen sich zwischen -26,6 Mio. EUR bzw. 
-14,2 % des Kernkapitals (+200 Basispunkte) und +30,9 Mio. EUR bzw. 16,5 % des Kernkapitals                     
(-200 Basispunkte). 
 
In der ertragsorientierten Perspektive, in der der Nettozinsertrag aus den beiden Zinsschockszenarien 
von + bzw. -200 Basispunkte mit einem Basisszenario gleichbleibender Zinsen verglichen wird, erge-
ben sich zum 31. Dezember 2024 Auswirkungen in Höhe von -0,5 Mio. EUR bzw. -0,3 % des Kernkapitals 
(+200 Basispunkte) und -5,8 Mio. EUR bzw. -3,1 % des Kernkapitals (-200 Basispunkte). 
 
Hinsichtlich der Aufspaltung der Ergebnisbeiträge wurden Ertragskonzentrationen im Bereich der Woh-
nungsbaukredite (Zinsertrag bzw. Konditionenbeitrag Aktiv) sowie der täglich fälligen Kundeneinlagen 
(Konditionenbeitrag Passiv) identifiziert. 
 
Die Zinsentwicklung im Jahr 2024 führte zu zeitweise deutlich gestiegenen Bar- und Marktwerten zins-
tragender Geschäfte, die in die Bewertung des Zinsbuchs gemäß IDW RS BFA 3 n. F. eingehen.  
Das Risiko zur Bildung einer Drohverlustrückstellung in künftigen Jahresabschlüssen hat sich vermin-
dert. 
 
 
4.2.2.2. Spreadrisiko 
 
Das Spreadrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbilanziel-
len Position, welcher sich aus der Veränderung von Spreads bei gleichbleibendem Rating ergibt. Dabei 
wird unter einem Spread die Differenz zu einer risikolosen Zinskurve verstanden. Der Spread ist unab-
hängig von der zu Grunde liegenden Zinskurve zu sehen, d. h. ein Spread in einer anderen Währung 
wird analog einem Spread in Euro behandelt. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Berechnungen auf Basis verschiedener 

Spreadszenarien mittels der IT-Anwendung SimCorp Dimension („SCD“) 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansat-

zes (Delta-Gamma-Ansatz) mittels der IT-Anwendung „MPR“ 
- Identifikation von Konzentrationsrisiken, welche aktuell in Bezug auf den Emittent Landesbank 

Baden-Württemberg bestehen 
 
 
4.2.2.3. Immobilienrisiko 
 
Das Immobilienrisiko wird definiert als die Gefahr eines Verlustes in einer bilanziellen oder außerbilan-
ziellen Position, welcher sich aus der Veränderung von Marktwerten aus Immobilien ergibt. Immobili-
eninvestitionen umfassen sowohl Direktinvestitionen (Renditeobjekte, Rettungserwerb) als auch indi-
rekte Investitionen (Immobilienfonds, Beteiligungen in Immobiliengesellschaften). 
 
In der normativen Perspektive umfasst das Immobilienrisiko darüber hinaus das Mietertragsrisiko aus 
eigenen, fremdgenutzten Immobilien. 
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Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Einbeziehung in die Risikotragfähigkeitsrech-

nung durch Berücksichtigung von Abschlägen (negative Immobilienfondsentwicklung) 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansat-

zes (Delta-Normal-Ansatz) mittels der IT-Anwendung „caballito“ 
 
Immobilien im Eigenbestand und in Immobilienspezialfonds werden in einem überschaubaren Umfang 
gehalten. Besondere Risiken sind aus den Anlagen derzeit nicht erkennbar. 
 
 
 4.2.3. Liquiditätsrisiko 
 
Das Liquiditätsrisiko setzt sich aus dem Zahlungsunfähigkeits- und dem Refinanzierungskostenrisiko 
zusammen. Das Liquiditätsrisiko umfasst in beiden Bestandteilen auch das Marktliquiditätsrisiko. Die-
ses ist das Risiko, dass aufgrund von Marktstörungen oder unzulänglicher Markttiefe Finanztitel an den 
Finanzmärkten nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt und/oder nicht zu fairen Preisen gehandelt werden 
können.  
 
Das Zahlungsunfähigkeitsrisiko stellt die Gefahr dar, Zahlungsverpflichtungen nicht in voller Höhe oder 
nicht fristgerecht nachzukommen. 
 
Das Refinanzierungskostenrisiko bildet die Gefahr ab, dass die Refinanzierungskosten über der in der 
Planung angesetzten Höhe liegen. Dies kann auf der Schwankung des institutseigenen Spreads sowie 
aus der unerwarteten Veränderung der Refinanzierungsstruktur beruhen. 
 
In der ökonomischen Perspektive ergibt sich das Refinanzierungskostenrisiko aus der negativen Verän-
derung des Liquiditätsbeitrages aufgrund von marktbedingten Spreadschwankungen.  
 
In der normativen Perspektive wird die GuV-Auswirkung des Refinanzierungskostenrisikos in Form hö-
herer Zinsaufwendungen abgebildet. Aufgrund des Einflusses von Bilanzbeständen und der Zinsent-
wicklung wird das Refinanzierungskostenrisiko zusammen mit dem Zinsänderungsrisiko betrachtet. 
 
Die Steuerung der Liquiditätsrisiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Regelmäßige Ermittlung und Überwachung der LCR   
- Regelmäßige Ermittlung und Überwachung der NSFR 
- Regelmäßige Ermittlung der Survival Period und Festlegung einer Risikotoleranz mittels der von 

der SR entwickelten IT-Anwendung „SVP-Rechner“ 
- Diversifikation der Vermögens- und Kapitalstruktur 
- Regelmäßige Erstellung von Liquiditätsübersichten auf Basis einer hausinternen Liquiditätspla-

nung, in der die erwarteten Mittelzuflüsse den erwarteten Mittelabflüssen gegenübergestellt   
werden 

- Tägliche Disposition der laufenden Konten 
- Liquiditätsverbund mit Verbundpartnern der Sparkassenorganisation 
- Definition eines sich abzeichnenden Liquiditätsengpasses sowie eines Notfallplans 
- Erstellung einer Refinanzierungsplanung 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis des Varianz-Kovarianz-Ansat-

zes (Delta-Normal-Ansatz) mittels der von der SR entwickelten IT-Anwendung „RKR“ 
- Regelmäßige Überwachung der Fundingkonzentration zur Ermittlung und Begrenzung des An-

teils einzelner Kontrahenten an der Gesamtrefinanzierung 
 
Unplanmäßige Entwicklungen, wie z. B. vorzeitige Kündigungen sowie Zahlungsunfähigkeit von Ge-
schäftspartnern, werden dadurch berücksichtigt, dass im Rahmen der Risiko- und Stressszenarien so-
wohl ein Abfluss von Kundeneinlagen als auch eine erhöhte Inanspruchnahme offener Kreditlinien si-
muliert wird. An liquiditätsmäßig engen Märkten ist die Sparkasse nicht investiert.  
 
Konzentrationen bestehen beim Liquiditätsrisiko im Bereich der täglich fälligen Kundeneinlagen, spe-
ziell der Sichteinlagen. 
 
Die Survival Period der Sparkasse ist zum 31. Dezember 2024 in allen Stressszenarien länger als 8 Mo-
nate. 
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Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben. 
 
 
4.2.4. Operationelles Risiko 
 
Das operationelle Risiko bedeutet die Gefahr eines Verlustes durch Schäden, die in Folge der Unange-
messenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Mitarbeitern, der internen Infrastruktur oder in 
Folge externer Einflüsse eintreten.  
 
Die Steuerung der operationellen Risiken erfolgt entsprechend der festgelegten Strategie. 
 
Der Risikomanagementprozess umfasst folgende wesentliche Elemente: 
 
- Regelmäßige Schätzung von operationellen Risiken auf Basis der szenariobezogenen Schätzung 

von risikorelevanten Verlustpotenzialen aus der IT-Anwendung „OpRisk-Szenarien“ 
- Systematische Sammlung und Analyse eingetretener Schadensfälle in einer Schadensfalldaten-

bank  
- Periodische Steuerung und normative Perspektive: Abbildung im Plan- und adversen Szenario 
- Ökonomische Perspektive: Ermittlung des Value-at-Risk auf Basis der IT-Anwendung „OpRisk-

Schätzverfahren“ 
- Erstellung von Notfallplänen, insbesondere im Bereich der IT 
 
Konzentrationen bei den operationellen Risiken wurden bei einzelnen potenziellen Schadensszenarien 
identifiziert.  
 
 
4.3. Gesamtbeurteilung der Risikolage 
 
Die Kreissparkasse Kusel verfügt über ein dem Umfang der Geschäftstätigkeit entsprechendes System 
zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der vorhandenen Risiken gemäß § 25a KWG. Mit den einge-
richteten Risikosteuerungs- und -controllingprozessen können die wesentlichen Risiken frühzeitig 
identifiziert und gesteuert sowie Informationen an die zuständigen Entscheidungsträger weitergeleitet 
werden.  
 
In 2024 bewegten sich die Risiken innerhalb der vom Vorstand vorgegebenen Limite. Das Risikotragfä-
higkeitslimit (ökonomische Perspektive) war am Bilanzstichtag mit 90,6 % ausgelastet, die gesamte Ri-
sikodeckungsmasse zu 53,5 %. Die Mindestanforderungen an die Einhaltung aufsichtlicher Kenngrößen 
der normativen Perspektive der Risikotragfähigkeit wurden sowohl im Planszenario als auch unter Be-
rücksichtigung adverser Entwicklungen vollständig erfüllt. Demnach war und ist die Risikotragfähigkeit 
derzeit gegeben. Die durchgeführten Stresstests zeigen, dass auch außergewöhnliche Ereignisse durch 
das vorhandene Risikodeckungspotenzial abgedeckt werden können. 
 
Bestandsgefährdende Risiken sind nicht erkennbar.  
 
Risiken der künftigen Entwicklung bestehen durch die Regulatorik, insbesondere durch potenziell stei-
gende Eigenkapitalanforderungen, sowie durch eine Eintrübung der Konjunktur mit Auswirkungen auf 
die Ertragslage der Sparkasse. Bei kurzfristiger Betrachtung besteht das Hauptrisiko in einem erneut 
starken Zinsanstieg (Drohverlustrückstellung gemäß IDW RS BFA 3 n. F.), der sich allerdings mittelfristig 
positiv auf die Ertragslage auswirken würde. 
 
Die Sparkasse nimmt am Risikomonitoring des Verbandes teil. Die Erhebung erfolgt dreimal jährlich. 
Dabei werden die wichtigsten Risikomesszahlen auf Verbandsebene ausgewertet und die Entwicklungen 
beobachtet. Jede Sparkasse wird insgesamt bewertet und einer von vier Monitoringstufen zugeordnet. 
 
Insgesamt beurteilen wir unsere Risikolage als ausgewogen. 
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5. Chancen- und Prognosebericht  
 
5.1. Chancenbericht 
 
Chancen sehen wir vor allem in einer besser als erwartet laufenden Konjunktur, insbesondere aufgrund 
der regen Nachfrage nach Wohnungen, die die Bautätigkeit stärker als prognostiziert ankurbeln könnte. 
Dies würde zu einer stärkeren Kreditnachfrage und einem Anstieg des Zinsüberschusses führen.  
 
Chancen wollen wir nutzen, indem wir neben der Filialpräsenz in der Fläche und der angebotenen SB-
Technik die digitalen Vertriebskanäle weiter ausbauen. Darüber hinaus arbeiten wir laufend daran un-
sere Prozesse zu optimieren. 
 
Chancen sehen wir darüber hinaus auch in der Intensivierung unserer Vertriebsaktivitäten. Positive Im-
pulse für unser Wachstum und die Ergebnisbeiträge erwarten wir dabei im Provisionsgeschäft, insbe-
sondere auch aus dem Wertpapiergeschäft und im Giroverkehr. 
 
 
 
5.2.  Prognosebericht 
 
5.2.1.  Rahmenbedingungen 
 
Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert für die Jahre 2025 und 2026 jeweils ein globa-
les Wirtschaftswachstum (BIP) von 3,3 %. 
 
Für die deutsche Wirtschaft fällt die Prognose des IWF weniger gut aus. Im Jahr 2025 wird ein Wachs-
tum von 0,3 % erwartet. Für 2026 geht der IWF von einem Wachstum des realen BIP von 1,1 % aus.  
 
Die anhaltende konjunkturelle Schwäche wirkt sich zunehmend auf den deutschen Arbeitsmarkt aus. 
Für das Jahr 2025 wird vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) ein leichter Rückgang der Erwerbs-
tätigkeit um 0,1 % prognostiziert. Gleichzeitig wird ein Anstieg der Arbeitslosenquote auf 6,2 % erwar-
tet. 
 
Die Bundesbank prognostiziert für das Jahr 2025 eine nur leicht rückläufige Inflationsrate von 2,4 %. 
Ab dem Jahr 2026 erreiche die Inflationsrate in Deutschland gemäß Prognose der Bundesbank allmäh-
lich wieder die angestrebte Marke von 2,0 %. 
 
Im bisherigen Jahr 2025 haben sich die Zinsen am Geldmarkt wenig verändert. Am Kapitalmarkt war 
bei den zehnjährigen Bundesanleihen wieder ein Anstieg der Renditen festzustellen. Die Renditen der 
10-Jährigen Bundesanleihen lagen zum Jahresbeginn bei 2,36 % und bis zum 24.03.2025 bei 2,78 %. 
 
Der Ausblick für das Jahr 2025 bleibt von erheblichen wirtschaftlichen Unsicherheiten geprägt. Geopo-
litische Risiken könnten die Stabilität der Weltwirtschaft beeinträchtigen. Der andauernde Krieg in der 
Ukraine, die Konfliktsituation im Nahen Osten, der zunehmende geopolitische Wettbewerb sowie eine 
generelle Zunahme protektionistischer Maßnahmen, könnten den globalen Handel erneut belasten.  
Die deutsche Wirtschaft steht vor der Herausforderung, die anhaltende Wachstumsschwäche zu über-
winden. Investitionen bleiben vielerorts zurückhaltend und die schwache Inlandsnachfrage drückt auf 
die Konjunktur. Entscheidend wird sein, ob wirtschaftspolitische Reformen entschlossen umgesetzt und 
exogen einwirkende Risiken begrenzt werden können. 
 
Die nachfolgenden Einschätzungen haben Prognosecharakter (Stand: Dezember 2024). Sie stellen un-
sere Einschätzungen der wahrscheinlichsten künftigen Entwicklung auf Basis der uns zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Lageberichts zur Verfügung stehenden Informationen dar. Da Prognosen mit Unsicher-
heit behaftet sind bzw. sich durch die Veränderungen der zugrundeliegenden Annahmen als unzutref-
fend erweisen können, ist es möglich, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse gegebenenfalls 
deutlich von den zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts getroffenen Erwartungen über die vo-
raussichtlichen Entwicklungen abweichen. 
 
Der Prognosezeitraum umfasst das auf den Bilanzstichtag folgende Geschäftsjahr. 
 
Als Risiken im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, die 
zu einer für die Sparkasse negativen Prognose- bzw. Zielabweichung führen können. 
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Als Chancen im Sinne des Prognoseberichts werden künftige Entwicklungen oder Ereignisse gesehen, 
die zu einer für die Sparkasse positiven Prognose- bzw. Zielabweichung führen können. 
 
 
5.2.2. Geschäftsentwicklung 
 
Abgeleitet aus der Bestandsentwicklung rechnen wir mit einem moderaten Wachstum für unser Kun-
denkreditgeschäft, vorrangig aus dem Darlehensgeschäft mit unseren Privat- und Firmenkunden. 
 
Im Einlagengeschäft setzt sich der über Konditionen geführte Wettbewerb fort. Vor diesem Hintergrund 
erwarten wir ein leichtes Wachstum der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden. 
 
Bei der Bilanzsumme erwarten wir für das Folgejahr einen leichten Rückgang. Ursache hierfür sind Re-
duzierungen im Interbankengeschäft, die die vorgenannten Entwicklungen im Kredit- und Einlagenge-
schäft überkompensieren. 
 
 
5.2.3. Finanzlage 
 
Aufgrund unserer vorausschauenden Finanzplanung gehen wir davon aus, dass auch im Prognosezeit-
raum die Zahlungsfähigkeit gewährleistet ist und die bankaufsichtlichen Anforderungen eingehalten 
werden können.  
 
 
5.2.4.  Ertrags- und Vermögenslage 
 
Für das Jahr 2025 erwarten wir leicht fallende Zinsen, wobei zu Beginn des Jahres noch mit einer leicht 
inversen Zinsstruktur gerechnet wird, die sich im Jahresverlauf jedoch weitgehend abflacht und zu ei-
ner horizontalen Zinsstruktur entwickelt. Auf Basis von Betriebsvergleichszahlen rechnen wir demzu-
folge mit einem leichten Rückgang des Zinsüberschusses um 0,1 Mio. Euro. 
 
Beim Provisionsüberschuss gehen wir für das nächste Jahr von einem Anstieg um 0,3 Mio. Euro aus. 
Dies soll insbesondere durch höhere Erträge aus dem Wertpapiergeschäft erreicht werden. 
 
Trotz unseres stringenten Kostenmanagements wird der Verwaltungsaufwand um bis zu 3,0 % steigen. 
Die tendenziell steigenden Personalkosten wollen wir durch ein konsequentes Personalmanagement 
in Grenzen halten.  
 
Insgesamt ergibt sich unter Berücksichtigung der vorgestellten Annahmen für das Jahr 2025 ein leicht 
sinkendes Betriebsergebnis vor Bewertung von rund 0,61 % der jahresdurchschnittlichen Bilanz-
summe von ca. 1,99 Mrd. Euro. 
 
Das Bewertungsergebnis im Kreditgeschäft ist aufgrund der konjunkturellen Entwicklung nur mit gro-
ßen Unsicherheiten zu prognostizieren. Bei der Risikovorsorge für das Kreditgeschäft erwarten wir - 
nach den hohen Zuführungen im Vorjahr - ein insgesamt sinkendes Bewertungsergebnis aus dem Kre-
ditgeschäft in Höhe von rund - 2,1 Mio. Euro. 
 
Aus den eigenen festverzinslichen Wertpapieren sowie den weiteren Eigenanlagen in Immobilienfonds 
rechnen wir mit einem per Saldo leicht sinkenden positiven Bewertungsergebnis. 
 
Das sonstige Bewertungsergebnis ist von untergeordneter Bedeutung.  

Für das Jahr 2025 erwarten wir eine leicht sinkende Eigenkapitalrentabilität vor Steuern von 4,99 %. Bei 
der CIR erwarten wir mit 72,6 % einen leicht höheren Wert. 
 
Die prognostizierte Entwicklung der Ertragslage ermöglicht eine weitere Stärkung der Eigenmittel. Der 
aktuell vorgeschriebene Mindestwert zur Gesamtkapitalquote nach der CRR von 8,0 % zuzüglich des 
Kapitalerhaltungspuffers und des SREP-Zuschlags von 2,5 Prozentpunkten bzw. 1,0 Prozentpunkten so-
wie des antizyklischen Kapitalpuffers von 0,75 Prozentpunkten und des Systemrisikopuffers von 2,00 % 
für den Wohnimmobiliensektor wird mit einem Wert von zurzeit 15,4 % deutlich überschritten.  

Für die Gesamtkapitalquote erwarten wir für das Folgejahr einen Rückgang auf rd. 14,8 %. Aufgrund des 
geplanten Wachstums im Kreditgeschäft rechnen wir mit steigenden Risikopositionsbeträgen. Auf 
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Grundlage des geplanten Betriebsergebnisses nach Bewertung gehen wir von einer gegenüber dem Vor-
jahr geringeren Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken aus. 

Die intern festgelegte Verschuldungsquote (Verhältnis des Kernkapitals zur Summe der bilanziellen und 
außerbilanziellen Positionen) soll über der aufsichtlichen Mindestanforderung von 3,0 % liegen und 
wird zum 31. Dezember 2025 mit 9,80 % prognostiziert. 

Bei einer konjunkturellen Abschwächung oder sich verschärfenden Wettbewerbssituation, insbeson-
dere bei der Verzinsung der Kundeneinlagen, könnten sich gleichwohl weitere Belastungen für die künf-
tige Ergebnis- und Kapitalentwicklung ergeben. 

Des Weiteren können sich aufgrund regulatorischer Verschärfungen für die Finanzwirtschaft (Verein-
heitlichung der Einlagensicherung, Basel III-Regelungen, Meldewesen) weitere Belastungen ergeben, 
die sich auf die Ergebnis- und Kapitalentwicklung der Sparkasse negativ auswirken können. 

 

5.3. Gesamtaussage 
 
Die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 lässt insgesamt erkennen, dass das hinsichtlich Wettbewerbs-
situation und konjunktureller Lage schwieriger werdende Umfeld auch an der Sparkasse nicht spurlos 
vorübergeht.  
 
Bei der prognostizierten Entwicklung der Ertragslage sollte eine weitere Stärkung der Eigenmittel ge-
sichert sein.  
 
Unsere Perspektiven für das Geschäftsjahr 2025 beurteilen wir in Bezug auf die aufgezeigten Rahmenbe-
dingungen unter Berücksichtigung der von uns erwarteten Entwicklung unserer bedeutsamsten finanzi-
ellen Leistungsindikatoren zusammengefasst als zufriedenstellend. 
 
Aufgrund unserer vorausschauenden Planung gehen wir daher davon aus, dass auch im Prognosezeit-
raum die Risikotragfähigkeit und die Einhaltung aller bankaufsichtsrechtlichen Kennziffern durchgän-
gig gewährleistet sind. 
 
 
 
 
 
Kusel, 24.03.2025     KREISSPARKASSE KUSEL 
       DER VORSTAND 
 
 
 
 
 
       Hintermeier   Welter 



Bericht des Verwaltungsrates 
 
 
Der Verwaltungsrat hat 2024 alle ihm aufgrund sparkassenrechtlicher Bestimmungen 
obliegenden Aufgaben wahrgenommen. Er wurde durch den Vorstand über alle 
bedeutenden geschäftspolitischen Angelegenheiten, über die Geschäftsentwicklung 
und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Sparkasse umfassend unterrichtet und 
fasste die notwendigen Beschlüsse. 
 
Der aus Mitgliedern des Verwaltungsrates gebildete Kreditausschuss befasste sich in 
seinen Sitzungen mit der Zustimmung zur Gewährung der in seinen Zuständigkeits-
bereich fallenden Kredit- und Darlehensanträge. 
 
Der Vorstand hat dem Verwaltungsrat den Jahresabschluss sowie den Lagebericht für 
das Jahr 2024 vorgelegt. Die Prüfungsstelle des Sparkassenverbandes Rheinland-
Pfalz prüfte den Jahresabschluss sowie den Lagebericht und erteilte den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk. 
 
In seiner heutigen Sitzung hat der Verwaltungsrat das Prüfungsergebnis zur Kenntnis 
genommen. Der Jahresabschluss wurde festgestellt, der Lagebericht gebilligt und 
dem Vorstand Entlastung erteilt. 
 
Der Jahresüberschuss in Höhe von 998 Tsd. Euro wird entsprechend § 20 SpkG durch 
Beschluss des Verwaltungsrates vollständig der Sicherheitsrücklage zugeführt.  
 
 
Kusel, den 16. Mai 2025 
 
 
 
Der Vorsitzende des Verwaltungsrates 
 
 
 
 
Otto Rubly 

Landrat 




